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BMF und Länder: Aktuelles zur Kassensicherung – Uneinigkeit zwischen 

Bund und Ländern bei der Verlängerung der Nichtbeanstandungsregelung 

Seit dem 01.01.2020 besteht die Pflicht, elektronische Aufzeichnungssysteme im 

Sinne des § 146a Abs. 1 Satz 1 AO i.V.m. § 1 Satz 1 Kassen-SichV sowie die 

damit zu führenden digitalen Aufzeichnungen durch eine sog. zertifizierte techni-

sche Sicherheitseinrichtung (TSE) zu schützen. Da zuverlässige technische Si-

cherheitssysteme Ende vergangenen Jahres noch nicht auf dem Markt waren, 

hatten Bund und Länder eine Nichtbeanstandungsregelung bis zum 30.09.2020 

erlassen.  

Auf die Corona-Krise und die damit verbundenen Verzögerungen reagierten in-

zwischen fast alle Bundesländer mit einer Verlängerung der Nichtbeanstandungs-

regelung bis 31.03.2021. Danach sollte es – auch wenn die Voraussetzungen im 

Einzelnen nicht in allen Bundesländern exakt gleich sind – antragsunabhängig 

nicht beanstandet werden, dass Kassen bis zum 31.03.2021 nicht mit einer TSE 

ausgerüstet sind, wenn eine Bestätigung vorliegt, dass eine TSE bereits bestellt 

aber noch nicht implementiert ist oder – im Falle der Cloud-TSE – eine Bestäti-

gung vorliegt, dass es eine solche derzeit nicht zu kaufen gibt. Allein die Freie 

Hansestadt Bremen hat insoweit die Stellung eines individuellen Antrags auf Be-

willigung von Erleichterungen nach § 148 AO gefordert. 

Vor dem Hintergrund dieser Ländererlasse hat das BMF mit BMF-Schreiben vom 

18.08.2020 – veröffentlicht erst am 11.09.2020 – nochmals auf das BMF-

Schreiben vom 06.11.2019 und die AEAO zu § 148 hingewiesen. Das BMF erteilt 

damit der Nichtbeanstandung der fehlenden TSE ohne Antrag nach § 148 AO – 

so wie in den Ländererlassen vorgesehen – eine klare Absage. Aus Sicht des 

BMF ist es nach dem 30.09.2020 zwingend erforderlich, im Einzelfall einen An-

trag nach § 148 AO zu stellen, wenn eine Kasse nicht mit einer TSE ausgerüstet 

ist.  

Hierzu haben sich mittlerweile Bayern, Brandenburg, Mecklenburg Vorpommern, 

Niedersachsen und Thüringen offiziell positioniert. Alle vertreten auch nach Ver-

öffentlichung des BMF-Hinweises weiterhin die Ansicht, eine Antragstellung sei 

aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entbehrlich. Bei einem zu erwarten-

den Massenverfahren könnten die Länder durch einen Ländererlass sehr wohl 

einheitliche Voraussetzungen festlegen, bei deren Vorliegen eine Bewilligung von 

Erleichterungen nach § 148 AO zu erteilen ist bzw. als erteilt gilt. Ein Antrag wäre 

also bei Vorliegen der in den jeweiligen Ländererlassen genannten Vorausset-

zungen in jedem Fall positiv zu verbescheiden. In einem solchen Fall könne dann 

aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung von einer Antragstellung abgesehen 

werden. Dem Vernehmen nach haben sich auch bereits Baden-Württemberg, 

Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen 

und Schleswig-Holstein dieser Haltung angeschlossen. 

Nach aktuellem Stand müssen also die Steuerpflichtigen, bei denen die Kassen 

nicht bis zum 30.09.2020 mit einer TSE ausgerüstet sind, danach differenzieren 

in welchem Bundesland sich die Kassen befinden. In den wenigen Bundeslän-

dern, die sich zumindest noch nicht entsprechend positioniert haben, ist im Hin-
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blick auf die Haltung des BMF bis auf Weiteres anzuraten, einen Antrag zu stel-

len. 

BMF: Sinngemäße Anwendung des § 15a EStG bei vermögensverwaltenden 

Kommanditgesellschaften nach § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG 

Nach § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG ist die Verlustausgleichsbeschränkung des § 15a 

EStG auf vermögensverwaltende Kommanditgesellschaften mit Einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung sinngemäß anzuwenden. Mit Urteil vom 02.09.2014 

(IX R 52/13) hat der BFH zur Anwendung von § 15a EStG auf eine vermögens-

verwaltende Kommanditgesellschaft entschieden, dass der einem Kommanditis-

ten zuzurechnende nicht ausgeglichene oder abgezogene Werbungskostenüber-

schuss mit Überschüssen zu verrechnen ist, die dem Kommanditisten in späteren 

Jahren aus seiner Beteiligung zuzurechnen sind und zwar unabhängig von der 

Einkunftsart. 

Vor dem Hintergrund des o.g. BFH-Urteils hat die Finanzverwaltung ein BMF-

Schreiben vom 15.09.2020 veröffentlicht, in dem es zu den Grundsätzen einer 

sinngemäßen Anwendung von § 15a EStG auf vermögensverwaltende Komman-

ditgesellschaften Stellung nimmt. Das Schreiben geht dabei u.a. auf die Notwen-

digkeit der Berechnung eines fiktiven Kapitalkontos sowie der Ermittlung der aus-

gleichsfähigen und verrechenbaren Verluste bei den Einkünften gemäß § 21 

EStG, den Erträgen/Verlusten gemäß § 20 EStG und den Einkünften gemäß § 22 

Nr. 2 i. V. m. § 23 EStG ein. Zudem wird (auch anhand mehrerer Beispiele) die 

Reihenfolge des Verlustausgleichs und der Verlustverrechnung dargestellt und 

die verfahrensrechtliche Durchführung der gesonderten Feststellung des verre-

chenbaren Verlustes in sinngemäßer Anwendung des § 15a Absatz 4 EStG er-

läutert. 

Das BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden, wobei § 176 AO 

Anwendung findet. 

BMF: Rückwirkung der Rechnungsberichtigung 

Die Finanzverwaltung hat ein BMF-Schreiben vom 18.09.2020 veröffentlicht, das 

sich umfassend mit der bisherigen Rechtsprechung des EuGH und BFH zum 

Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung als Voraussetzung für die Gel-

tendmachung des Vorsteuerabzugs befasst und die entsprechenden Änderungen 

im Umsatzsteuer-Anwendungserlass enthält: 

 Kein Vorsteuerabzug ohne Rechnung

Zunächst wird klargestellt, dass das Vorliegen einer ordnungsgemäßen 
Rechnung grundsätzlich zentrale Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist. 
Ein Vorsteuerabzug gänzlich ohne Rechnung sei nicht möglich. Die neuere 
EuGH- und BFH-Rechtsprechung stünden dem nicht entgegen.
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 Vorsteuerabzug bei fehlerhaften Rechnungen durch objektive Nachweise 

Ausnahmsweise könne der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden, wenn 

der Unternehmer keine formell ordnungsgemäße Rechnung besitzt, er aber 

durch objektive Nachweise belegen könne, dass andere Unternehmer Leis-

tungen an ihn erbracht haben, die seinen der Mehrwertsteuer unterliegenden 

Umsätzen dienen und für die er die Umsatzsteuer tatsächlich entrichtet hat. 

Diesbezüglich soll ein strenger Prüfungsmaßstabes seitens der Finanzverwal-

tung Anwendung finden. 

Den Nachweis der Steuerbelastung der an ihn erbrachten Leistungen – als 

materielle Voraussetzung für den Vorsteuerabzug – könne der Unternehmer 

aber nur über eine Rechnung oder deren Kopie mit offen ausgewiesener Um-

satzsteuer erbringen. 

Lediglich die weiteren materiellen Voraussetzungen könne der Unternehmer 

auch durch andere Beweismittel nachweisen, sofern diese eine leichte und 

zweifelsfreie Feststellung der Voraussetzungen durch die Finanzbehörden 

ermöglichen. Es bestehe keine Pflicht der Finanzbehörden, fehlende Informa-

tionen von Amts wegen zu ermitteln. Zweifel und Unklarheiten sollen zu Las-

ten des Unternehmers wirken. 

 Berichtigung von Rechnungen 

Gelingt dem Unternehmer kein objektiver Nachweis, kann er auch eine nach 

§ 31 Abs. 5 UStDV berichtigte Rechnung vorlegen. Insofern kann eine Berich-

tigung auch durch Stornierung der ursprünglichen Rechnung und Neuausstel-

lung der Rechnung erfolgen. Anknüpfungspunkt sei jedenfalls das Vorliegen 

einer rückwirkend berichtigungsfähigen Rechnung, d.h. einem Dokument, das 

Angaben zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungs-

beschreibung, zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer 

enthält. Kleinbetragsrechnungen nach § 33 UStDV müssen nur berichtigt wer-

den, soweit diese Vorschrift die in Rede stehenden Angaben erfordert. Das 

BMF-Schreiben enthält detaillierte Regelungen zur Bezeichnung des Leisten-

den, des Leistungsempfängers, die Leistungsbeschreibung sowie zum Entgelt 

und dem Steuerausweis.  

Die Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung beim Vorsteuerabzug gelte 

unabhängig davon, ob die Berichtigung zum Vorteil oder zum Nachteil des 

Leistungsempfängers wirkt. Eine Rechnung könne auch dann „unzutreffend“ 

sein, wenn sie im Einvernehmen aller Beteiligten vollständig rückabgewickelt 

und die gezahlte Umsatzsteuer zurückgezahlt wurde. 

 Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs 

Im Falle von fehlerhaften Rechnungen, bei denen der Unternehmer anhand 

objektiver Nachweise die Voraussetzungen des Vorsteuerabzuges belegen 

kann, ist der Vorsteuerabzug in dem Zeitpunkt zu gewähren, in dem die Leis-

tung bezogen wurde und eine Rechnung mit offen ausgewiesener Umsatz-

steuer vorlag. 
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Bei berichtigten Rechnungen ist das Recht auf Vorsteuerabzug grundsätzlich 

für den Besteuerungszeitraum auszuüben, in dem die Leistung bezogen wur-

de und die ursprüngliche Rechnung vorlag. Besonderheiten sollen jedoch für 

die Fälle gelten, in denen bislang keine Steuer ausgewiesen bzw. die ausge-

wiesene Steuer zu niedrig war: Der erstmalige Steuerausweis bzw. der erst-

malig zutreffende Steuerausweis in einer berichtigten Rechnung ist insoweit 

mit dem erstmaligen Erstellen einer Rechnung gleichzusetzen und entfaltet 

daher keine Rückwirkung. Das Recht zum Vorsteuerabzug in Höhe des  

(Mehr-)Betrags kann somit erst in dem Besteuerungszeitraum ausgeübt wer-

den, in dem der Leistungsempfänger im Besitz der Rechnung ist, die den 

Steuerbetrag (in zutreffender Höhe) ausweist. Der Vorsteuerabzug eines ur-

sprünglich zu niedrigen Steuerbetrags bleibt bestehen. 

 Nicht anwendbar in Fällen des unrichtigen Steuerausweises 

Die Berichtigung einer nach § 14c Abs. 1 UStG geschuldeten Umsatzsteuer 

soll keine Rückwirkung entfalten, vgl. Abschn. 17.1 Abs. 10 UStAE.  

 Kein rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 175 AO 

Im Übrigen stellt das Schreiben – wie auch schon im Entwurf zum Jahressteu-

ergesetz 2020 vorgesehen – klar, dass die Berichtigung einer Rechnung kein 

Ereignis darstellt, das steuerliche Wirkung für die Vergangenheit entfaltet. 

Somit sei die Änderungsvorschrift des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO nicht an-

wendbar. 

Für Rechnungsberichtigungen nach § 31 Abs. 5 UStDV, die bis zum 31.12.2020 

übermittelt wurden und grundsätzlich rückwirkenden Charakter besäßen, wird es 

nicht beanstandet, wenn der Vorsteuerabzug gleichwohl erst in dem Besteue-

rungszeitraum geltend gemacht wird, in dem die berichtigte Rechnung ausgestellt 

wird. Eine Berufung hierauf scheidet aus, wenn der Vorsteuerabzug bereits aus 

der ursprünglichen Rechnung gewährt wurde. 

 

Hamburg: Eigenes Landesmodell für die künftige Grundsteuer vorgestellt 

Hamburgs Finanzsenator Dr. Dressel hat erste Eckpunkte eines eigenen Lan-

desmodells für die künftige Grundsteuer in Hamburg vorgestellt. Aufbauend auf 

dem Äquivalenzprinzip soll die Bewertung (ähnlich wie in Bayern geplant) anhand 

von Äquivalenzzahlen, multipliziert mit Grundstücks- und Gebäudeflächen erfol-

gen. Auf Ebene der Steuermessbetragsbildung erfolgt dann durch Absenkung der 

Steuermesszahl eine Korrektur zu Gunsten der Wohnbebauung: Die Steuer-

messzahl für zu Wohnzwecken genutzten Gebäudeflächen halbiert sich gegen-

über gewerblich genutzten Gebäudeflächen und ermäßigt sich für normale Wohn-

lagen (in Abgrenzung zu guten Wohnlagen) nochmals um weitere 25 %. Die Ab-

grenzung erfolgt indikativ nach dem Hamburger Wohnlagenverzeichnis. Eine 

Nachweismöglichkeit zu Gunsten einer günstigeren Wohnlage soll im Gesetz 

verankert werden. Die Einführung einer Grundsteuer C ist vorgesehen, bedarf 

derzeit aber noch weiterer Abstimmungen. 
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Das Modell orientiert sich zumindest in der Bewertungsebene am Bayerischen 

Modell. Mangels Wertabhängigkeit erfordert es lediglich eine Hauptfeststellung 

und kommt auf der Bewertungsebene mit Angaben des Steuerpflichtigen zur Be-

legenheit, zu Grund und Boden und zur Wohn- bzw. Nutzfläche aus. Die Indikati-

on zur Wohnlage (Steuermessbetragsebene) wird seitens des Finanzamts beige-

stellt. 

 

BSFZ: Bescheinigungsstelle Forschungszulage nimmt Arbeit auf 

Zum 01.01.2020 ist das Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und 

Entwicklung (FZulG) in Kraft getreten, welches Forschungsausgaben von Unter-

nehmen steuerlich begünstigt und Anreize für Investitionen in Forschung und 

Entwicklung schaffen soll. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat nach öffentlicher Aus-

schreibung die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) bestimmt. Den 

Zuschlag erhielt ein Konsortium aus der VDI Technologiezentrum GmbH, der AIF 

Projekt GmbH und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. – DLR 

Projektträger mit den Standorten Bonn, Berlin, Düsseldorf und Dresden. Die 

BSFZ wird auf Antrag in einem ersten Schritt (Bescheinigungsverfahren) die Vo-

raussetzung der Begünstigung eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens 

prüfen und ggf. entsprechend positive und rechtssichere Bescheinigungen an die 

jeweils zuständigen Finanzämter weiterleiten. Die Finanzämter werden dann in 

einem zweiten Schritt (Festsetzungsverfahren) über den Antrag auf Forschungs-

zulage entscheiden und dem jeweiligen Antragsteller ggf. eine entsprechende 

Steuergutschrift gewähren bzw. im Verlustfall die Fördersumme auszahlen. 

Die BSFZ hat nun auch ihre Arbeit aufgenommen. Seit dieser Woche ist es mög-

lich, sich über die Homepage (www.bescheinigung-forschungszulage.de) zu re-

gistrieren und entsprechende Anträge einzureichen. Im Interesse einer frühzeitig 

rechtssicheren Antragstellung müssen Anträge aber vorerst zusätzlich in Papier-

form mit eigenhändiger Unterschrift eingereicht werden. Das vollständig digitale 

Antrags- und Bescheinigungsverfahren befindet sich in Vorbereitung. 

 

EuGH: Kostenloser Ausbau einer Gemeindestraße, behördliche Genehmi-

gung als Gegenleistung 

Mit Urteil vom 16.09.2020 (C-528/19) hat der EuGH zu vom BFH vorgelegten 

Fragen Stellung genommen, die sich mit dem Vorsteuerabzug für den Ausbau ei-

ner Gemeindestraße zur Sicherstellung einer behördlichen Betriebsgenehmigung 

befassen. 

Zum umsatzsteuerlichen Unternehmen der Klägerin gehört der Betrieb eines 

Kalksteinbruchs durch eine Organgesellschaft, die A-GmbH. Die Gemeindestra-

ße die zum Abtransport des Kalksteins genutzt wurde, musste (Auflage der zu-

ständigen Genehmigungsbehörde) bis zu einem bestimmten Stichtag ausgebaut 

werden, ansonsten würde die Betriebserlaubnis des Steinbruchs erlöschen. Es 

wurde daher mit der Gemeinde, auf deren Gebiet sich der Steinbruch und die 
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Straße befanden, ein Vertrag über den Ausbau der Straße geschlossen: Die Ge-

meinde verpflichtete sich unter Fortbestand der öffentlich-rechtlichen Widmung 

der Straße, die ausgebaute Strecke uneingeschränkt für den Betrieb des Stein-

bruchs zur Verfügung zu stellen. Die A-GmbH bzw. deren Rechtsvorgängerin 

verpflichtete sich, sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau des 

Streckenabschnitts zu tragen. Zur Durchführung der Baumaßnahmen wurden 

Fremdleistungen in Anspruch genommen. Nach Abschluss der Bauarbeiten wur-

de der Streckenabschnitt von den Lastwagen der A-GmbH sowie von anderen 

Verkehrsteilnehmern genutzt. 

Der von der Klägerin geltend gemachte Vorsteuerabzug beruht auf den Ein-

gangsleistungen für den Straßenausbau. Sowohl das Finanzamt als auch das Fi-

nanzgericht sahen in der kostenlosen Ausführung der Ausbauarbeiten eine un-

entgeltliche Wertabgabe an die Gemeinde, so dass die Vorsteuerbeträge letztlich 

nicht Zahllast mindernd zur Geltung kamen. Im Zuge des Revisionsverfahrens 

rief der BFH den EuGH an, da er die Revision als unbegründet ansehen würde, 

jedoch Zweifel habe, weil seine bisherige Rechtsprechung vermutlich im Wider-

spruch zur Rechtsprechung des EuGH in der Rs. Iberdrola (EuGH-Urteil vom 

14.09.2017, C-132/16) stehen könnte.  

In Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung kam der EuGH zu der Über-

zeugung, dass es im Hinblick auf die Ausbauarbeiten zwar an einem direkten und 

unmittelbaren Zusammenhang zwischen diesen Eingangs- und den Ausgangs-

umsätzen aus dem Betrieb des Steinbruchs als Voraussetzung des Vorsteuerab-

zugs fehlt. Allerdings waren die Ausbauarbeiten für das Unternehmen der Kläge-

rin aber sowohl praktisch – zur Anpassung an den Betriebsumfang – als auch 

rechtlich – für den Fortbestand der Betriebsgenehmigung – unerlässlich. Somit 

stünden diese Aufwendungen in unmittelbarem Zusammenhang mit der gesam-

ten wirtschaftlichen Tätigkeit der Klägerin und begründen folglich grundsätzlich 

das Recht auf den Vorsteuerabzug. Eine kostenlose Nutzung der Straße durch 

andere Verkehrsteilnehmer sei nach Auffassung des EuGH im Urteilsfall irrele-

vant, sofern die Straße maßgeblich für die Bedürfnisse des Steinbruchbetriebs 

(Schwerlastverkehr) ausgebaut worden sei. Lediglich im Hinblick auf den Umfang 

des Vorsteuerabzugs weist der EuGH darauf hin, dass zu ermitteln sei, ob sich 

der Umfang der Ausbauarbeiten auf das beschränkt haben, was objektiv erforder-

lich war, um den Betrieb des Kalksteinbruchs durch die Klägerin zu gewährleis-

ten. Wenn sich die Arbeiten zum Ausbau dieser Straße auf das dafür Notwendige 

beschränkt haben, dann müsse das Recht auf Vorsteuerabzug für sämtliche 

durch diese Arbeiten hervorgerufenen Kosten anerkannt werden. Ein Überschrei-

ten des Umfangs würde hingegen zum Wegfall des direkten und unmittelbaren 

Zusammenhangs und damit insoweit zum Verlust des Rechts auf Vorsteuerabzug 

führen.  

Ferner verneint der EuGH das Vorliegen eines entgeltlichen Leistungsaus-

tauschs, bei dem die gewährte Betriebserlaubnis als Gegenleistung für den Stra-

ßenausbau anzusehen sei. Die Betriebsgenehmigung stelle einen einseitigen ho-

heitlichen Akt dar und könne folglich nicht als Basis für einen Leistungsaustausch 

herangezogen werden. Darüber hinaus wurde die Betriebsgenehmigung bereits 

vor den Ausbaumaßnahmen gewährt. Sie wäre lediglich erloschen, falls der Aus-
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bau nicht fristgerecht erfolgt wäre. Somit sei die Durchführung der Ausbauarbei-

ten lediglich unabdingbare Voraussetzung für den Fortbestand der gewährten 

Rechte, nicht aber eine Leistung, um diese Betriebsgenehmigung im Sinne einer 

umsatzsteuerlichen Gegenleistung zu erhalten. 

Die letztlich vom BFH aufgeworfene Frage nach dem Vorliegen einer unentgeltli-

chen Wertabgabe im Sinne des § 3 Abs. 1b UStG verneint der EuGH, da es an 

einem sog. unversteuerten Letztverbrauch fehle. Zur Beurteilung dieser Frage sei 

nicht auf die Verwendung der Straße auf Seiten der Gemeinde und der damit 

einhergehenden unentgeltlichen Öffnung für den öffentlichen Verkehr abzustel-

len. Maßgeblich sei die Verwendung durch den abgebenden Unternehmer, die 

Klägerin, welche aber eben gerade nicht zu einem unversteuerten Letztverbrauch 

führe. Berücksichtigt man den tatsächlich Endverbrauch, so erfolgt dieser durch 

die Klägerin: Die Ausbauarbeiten kämen der Klägerin zugute und stünden in di-

rektem und unmittelbarem Zusammenhang mit deren gesamter wirtschaftlicher 

Tätigkeit und die diesbezüglichen Ausgaben gehören zu den Kostenelementen 

ihrer Ausgangsumsätze. 

Praktische Bedeutung könnte das Urteil und die Folgerechtsprechung des BFH 

insbesondere im Bereich von Erschließungsmaßnahmen haben. Werden Bauun-

ternehmer verpflichtet, Erschließungsanlagen herzustellen, um diese einer Ge-

meinde unentgeltlich zu überlassen, wird dem Bauunternehmer regelmäßig der 

Vorsteuerabzug versagt, vgl. Abschn. 15.2d Abs. 1 Nr. 13 UStAE. Die Aussagen 

des EuGH zur Maßgeblichkeit und Interpretation des tatsächlichen Endver-

brauchs könnten ebenfalls zu Änderungen bei der Beurteilung von unentgeltli-

chen Wertabgaben durch die Rechtsprechung bzw. die Finanzverwaltung führen. 

 

 

BFH: Verzicht auf Darlehenszinsen in grenzüberschreitenden Dreiecks-

konstellationen 

Der BFH hatte mit Urteil vom 27.11.2019 (I R 40/19 (I R 14/16)) über einen rück-

wirkenden und zukünftigen Verzicht auf Zinszahlungen zugunsten eines verbun-

denen Unternehmens in der Tschechischen Republik zu entscheiden. Der Fall 

betraf die Streitjahre 2003 und 2004. Die Klägerin ist eine inländische GmbH, die 

Alleingesellschafterin sowohl der A-GmbH, mit der eine Organschaft bestand, als 

auch einer tschechischen C s.r.o. war. Sowohl die Klägerin als auch die A-GmbH 

gewährten der C s.r.o. Darlehen mit einer Laufzeit von zehn Jahren und verein-

barten zunächst eine fremdübliche Verzinsung von 6,3 % p.a. Mit Erklärung vom 

18.09.2003 verzichteten sowohl die Klägerin als auch die A-GmbH rückwirkend 

ab dem 01.01.2003 sowie für die Zukunft auf die Zinsen. Das Finanzamt rechnete 

in den Jahren 2003 und 2004 Zinseinnahmen in Höhe von 6,3 % p.a. außerbilan-

ziell wieder hinzu. 

Der BFH unterscheidet in seiner rechtlichen Würdigung drei Zeiträume: (1) den 

Zeitraum ab EU-Beitritt der Tschechischen Republik, (2) den Zeitraum vor EU-

Beitritt der Tschechischen Republik hinsichtlich des in die Zukunft wirkenden 

Verzichts und (3) den Zeitraum, auf den sich die Verzichtserklärung rückwirkend 
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bezieht. Zudem unterscheidet der BFH hinsichtlich der jeweiligen Darlehen, wel-

che von der Klägerin (Muttergesellschaft der C s.r.o.) und von der A-GmbH 

(Schwestergesellschaft der C s.r.o.) gewährt wurden. 

(1) Zeitraum ab EU-Beitritt der Tschechischen Republik (seit 01.05.2004) 

Die bei der Klägerin eingetretene Gewinnminderung infolge der Zinslosigkeit 

des Darlehens gegenüber der C s.r.o. wäre nach § 1 Abs. 1 AStG in der Fassung 

vom 16.05.2003 grundsätzlich außerbilanziell zu korrigieren, da nach den Fest-

stellungen des Finanzgerichts die nachträgliche Vereinbarung über den Zinsver-

zicht vom Fremdüblichen abweicht. Aufgrund der Änderung des AStG durch das 

Steuervergünstigungsabbaugesetz zählen ab dem Veranlagungszeitraum 2003 

auch zinslose Darlehen zu den Geschäftsbeziehungen nach § 1 Abs. 4 AStG. 

Dies gilt unabhängig davon, ob sie fehlendes Eigenkapital der Tochtergesell-

schaft ersetzen oder die wirtschaftliche Betätigung dieser Gesellschaft stärken 

sollten. 

Eine Korrektur nach § 1 Abs. 1 AStG steht jedoch mit unionsrechtlichen Anforde-

rungen nicht uneingeschränkt in Einklang. Nach der Rechtsprechung des EuGH 

(EuGH-Urteil Hornbach-Baumarkt vom 31.05.2018, C-382/16) müsse dem Steu-

erpflichtigen aufgrund der Niederlassungsfreiheit die Möglichkeit eingeräumt wer-

den, etwaige wirtschaftliche Gründe für den Abschluss des Geschäfts (hier: Zins-

losstellung der Darlehen) nachzuweisen. Das gilt zumindest für den Zeitraum ab 

dem 01.05.2004, seitdem die Tschechische Republik Mitglied der EU ist. Das Fi-

nanzgericht hat die entsprechenden Feststellungen nachzuholen und der Kläge-

rin den Nachweis entsprechender wirtschaftlicher Gründe noch zu ermöglichen. 

Dabei gibt der BFH dem Finanzgericht in der Zurückverweisung mit, dass es kei-

nen „Automatismus“ im Sinne eines Vorrangs solcher wirtschaftlichen Gründe vor 

der Wahrung der territorialen Besteuerungsrechte gebe, sondern das Finanzge-

richt eine entsprechende Abwägung vorzunehmen habe. 

Hinsichtlich der bei der A-GmbH eingetretenen Gewinnminderung infolge der 

Zinslosigkeit des Darlehens gegenüber der an die C s.r.o. würde es grundsätzlich 

zu einer entsprechenden außerbilanziellen Korrektur nach § 1 Abs. 1 AStG kom-

men. Zudem würde eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) an die Klägerin in 

Betracht kommen (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG). Nach Ansicht des BFH ergibt sich 

aus der Formulierung, dass § 1 Abs. 1 Satz 1 AStG nur „unbeschadet anderer 

Vorschriften“ anzuwenden ist, kein genereller Vorrang des § 8 Abs. 3 Satz 2 

KStG. Beide Vorschriften überlagern sich in dem Sinne, dass eine Gewinnkorrek-

tur nach der einen Vorschrift nicht zu erfolgen hat, wenn sie bereits nach der an-

deren vollzogen worden sei. Soweit die Rechtsfolgen der beiden Vorschriften 

nicht voneinander abwichen, könne der Rechtsanwender daher wählen, welche 

von ihnen er vorrangig prüft. 

Die A-GmbH hätte bei Vereinbarung eines marktüblichen Zinssatzes Zinsein-

nahmen erzielt, die der Klägerin als Organträgerin zugerechnet worden wären. 

Die „Erfassung des zutreffenden Inlandsgewinns“ wird jedoch im Streitfall aus-

schließlich durch die Anwendung des § 1 Abs. 1 AStG erreicht. Denn die Anwen-

dung des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG auf Ebene der A-GmbH würde zwar zunächst 

ebenfalls zu einer Einkommenserhöhung führen, die der Klägerin als Organträge-
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rin zuzurechnen wäre. Jedoch würde zugleich das Einkommen der Klägerin ge-

mindert, da der Vorteil, das Darlehen zinslos nutzen zu können, steuerrechtlich 

kein einlagefähiges Wirtschaftsgut darstellt. Zudem würde der Vorteil im Zusam-

menhang mit der Beteiligung an der C s.r.o. „verbraucht“, so dass die Zinsein-

nahmen im Ergebnis nicht erfasst würden und dementsprechend auch der „zu-

treffende Inlandsgewinn“ nicht besteuert würde. Bestätigt wird dieses Ergebnis 

durch das erst nach den Streitjahren erlassene Unternehmensteuerreformgesetz 

2008, wonach in Fällen wie dem vorliegenden, in denen die Anwendung des 

Fremdvergleichsgrundsatzes zu weitergehenden Berichtigungen als die anderen 

Vorschriften führt, die weitergehenden Berichtigungen neben den Rechtsfolgen 

der anderen Vorschriften durchzuführen sind. 

Eine Korrektur nach § 1 Abs. 1 AStG könnte jedoch ab dem Zeitpunkt des EU-

Beitritts der Tschechischen Republik gegen Unionsrecht verstoßen. Insoweit gel-

ten die obigen Grundsätze entsprechend.  

(2) Zeitraum vor EU-Beitritt der Tschechischen Republik hinsichtlich des in die Zukunft 

wirkenden Verzichts (18.09.2003 - 30.04.2004) 

Erst mit dem EU-Betritt der Tschechischen Republik sind die Grundsätze der 

Niederlassungsfreiheit auf den Streitfall anwendbar. Es gibt keine „Vorwirkung“ 

für vor dem EU-Beitritt bereits abgeschlossene Sachverhalte. Außerbilanzielle 

Korrekturen nach § 1 Abs. 1 AStG sind daher für die Zeit vor dem EU-Beitritt der 

Tschechischen Republik nicht eingeschränkt. 

(3) Zeitraum, auf den sich die Verzichtserklärung rückwirkend bezieht 

(01.01.2003 - 17.09.2003) 

Soweit die Klägerin auf bereits entstandene Zinsen verzichtete, liegt darin 

eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis, die daher zu einer ver-

deckten Einlage der Klägerin in die C s.r.o. führt. Die verdeckte Einlage ist auf 

den werthaltigen Teil des Forderungsverzichts beschränkt. Lediglich insoweit er-

höht sich der Beteiligungsbuchwert an der C s.r.o. (§ 6 Abs. 6 Satz 2 EStG i.V.m. 

§ 8 Abs. 1 Satz 1 KStG). 

Soweit die A-GmbH auf bereits entstandene Zinsen verzichtete, liegt eine 

Vorteilszuwendung unter Schwestergesellschaften vor. Diese führt zunächst in 

voller Höhe zu einer vGA an die gemeinsame Muttergesellschaft. Aufgrund des 

zwischen der Klägerin und der A-GmbH bestehenden Organschaftsverhältnisses 

ist die vGA als vorweggenommene Gewinnabführung zu qualifizieren und wirkt 

sich daher auf das Einkommen des Organträgers nicht aus. Die Klägerin als Mut-

tergesellschaft führt den Vorteil sodann der Tochtergesellschaft C s.r.o. zu. Hier 

gelten die obigen Grundsätze entsprechend, das heißt die verdeckte Einlage ist 

auf den werthaltigen Teil des Forderungsverzichts begrenzt. Der Beteiligungs-

buchwert an der C s.r.o. ist entsprechend zu erhöhen. In Höhe des wertlosen 

Teils der Zinsforderungen käme es zwar zu einer vorweggenommenen Gewinn-

abführung an die gemeinsame Muttergesellschaft, mangels Werthaltigkeit jedoch 

nicht zu einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwerts. 
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Soweit die Zinsforderungen der Klägerin und der A-GmbH wertlos waren und 

keine werthaltige Besicherung der Zinszahlungen bestand, könnte eine außerbi-

lanzielle Korrektur gemäß § 1 Abs. 1 AStG geboten sein, falls die fehlende Besi-

cherung nicht fremdüblich war. Unionsrecht würde dem nicht entgegen stehen, 

da sich der Forderungsverzicht auf einen Zeitraum vor dem EU-Beitritt der 

Tschechischen Republik bezieht. Das Finanzgericht wird die nicht getroffenen 

Feststellungen im zweiten Rechtszug nachholen müssen.  
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 11.09.2020 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-449/19 10.09.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Steuerbefreiung für Ver-
pachtung von Grundstücken – Nationale Vorschrift, nach der die Lieferung von 
Wärme durch eine Wohnungseigentümergemeinschaft an die Wohnungseigen-
tümer von der Steuer befreit ist 

Alle am 10.09.2020 und 17.09.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

XI R 9/19 27.05.2020 
Ansatz einer Pensionsrückstellung für einen Alleingesellschafter-Geschäftsführer 
in Fällen der Entgeltumwandlung 

V R 21/19 24.06.2020 Umsatzsteuerfreie Leistungserbringung beim Jugendfreiwilligendienst 

I R 40/19 
(I R 14/16) 

27.11.2019 
Verzicht auf Darlehenszinsen in grenzüberschreitenden Dreieckskonstellationen - 
Verhältnis von § 1 Abs. 1 AStG und § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG 

Alle am 10.09.2020 und 17.09.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

V B 88/19 25.06.2020 Direktanspruch in der Umsatzsteuer 

IX E 5/20 18.06.2020 Dokumentenpauschale - Unterschriften der Richter 

X B 153/19 16.06.2020 Besteuerung einer Destinatärsvergütung 

VI R 50/17 28.04.2020 
Keine begünstigte Handwerkerleistung für die Erschließung einer öffentlichen 
Straße 

II B 46/19 12.06.2020 
Ermittlung des Bodenwerts durch Sachverständigengutachten - grundsätzliche 
Bedeutung 

XI R 14/18 29.04.2020 
Prozesszinsen und Erstattungsanspruch "auf Grund" einer gerichtlichen Ent-
scheidung 

VI R 24/17 28.04.2020 
Grobes Verschulden des Steuerberaters durch fehlende Erklärung steuerfreier 
Kinderzulagen bei in der Schweiz tätigen Grenzgängern 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=56D11FC12F488DEED7B3C3572F294FD0?text=&docid=230869&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1487905
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010187/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010186/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010185/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010185/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050206/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050204/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050202/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050205/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050201/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050198/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050199/
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

I B 57/18 04.03.2020 
Gemeinnützigkeitsrechtliches Ausschließlichkeitsgebot - Zurechnung von Beteili-
gungseinkünften - Zurückverweisung im AdV-Beschwerdeverfahren 

V R 28/19 27.02.2020 Verfahrensfehler 

 

 

Alle bis zum 18.09.2020 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV C 6 - S 
2142/19/10003 
:011 

16.09.2020 
Standardisierte Einnahmenüberschussrechnung nach § 60 Absatz 4 EStDV; 

Anlage EÜR 2020 

IV C 1 - S 
2253/08/10006 
:033 

15.09.2020 

Sinngemäße Anwendung des § 15a EStG bei vermögensverwaltenden Kom-

manditgesellschaften nach § 21 Absatz 1 Satz 2 EStG; Anwendung des 

BFH-Urteils vom 2. September 2014 - IX R 52/13 - (BStBl 2015 II S. 263) 

IV C 5 - S 
2533/19/10030 
:002 

09.09.2020 
Bekanntmachung des Musters für den Ausdruck der elektronischen Lohn-

steuerbescheinigung 2021 

III C 3 - S 
7187/20/10002 
:001 

03.09.2020 
Umsatzsteuerbefreiung von Personalgestellungsleistungen durch religiöse 

und weltanschauliche Einrichtungen für bestimmte Tätigkeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050197/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050200/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-09-16-Anlage-EUER-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-09-16-Anlage-EUER-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-09-16-Anlage-EUER-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-09-15-Verlustausgleich-bei-vermoegensverwaltenden-Kommanditgesellschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-09-15-Verlustausgleich-bei-vermoegensverwaltenden-Kommanditgesellschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-09-15-Verlustausgleich-bei-vermoegensverwaltenden-Kommanditgesellschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-09-09-muster-ausdruck-elektronische-LSt-bescheinigung-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-09-09-muster-ausdruck-elektronische-LSt-bescheinigung-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-09-09-muster-ausdruck-elektronische-LSt-bescheinigung-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-09-03-umsatzsteuerbefreiung-von-personalgestellungsleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-09-03-umsatzsteuerbefreiung-von-personalgestellungsleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-09-03-umsatzsteuerbefreiung-von-personalgestellungsleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 18. August 2020 


BETREFF   Nichtbeanstandungsregelung bei Verwendung  elektronischer Aufzeichnungssysteme im  
Sinne des § 146a AO ohne zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung nach dem  
31.  Dezember 2019  und Anwendungserlass zur Abgabenordnung zu §  148  


GZ IV A 4 - S 0319/20/10002 :003 
DOK 2020/0794005 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Abgabenordnung 


Neuveröffentlichung 
der Nichtbeanstandungsregelung bei Verwendung elektronischer Aufzeichnungssysteme 
im Sinne des § 146a AO ohne zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung nach dem 
31. Dezember 2019 sowie des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung zu § 148 


Aus gegebenen Anlass wird auf die Geltung des nachfolgend abgedruckten BMF-Schreibens 
vom 6. November 2019 - IV A 4 - S 0319/19/10002 :001, DOK 2019/0891800 -
(BStBl I. S. 1010) hingewiesen: 


„Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen 
vom 22. Dezember 2016 (BGBl. S. 3152) ist § 146a AO eingeführt worden, wonach 
ab dem 1. Januar 2020 die Pflicht besteht, dass jedes eingesetzte elektronische 
Aufzeichnungssystem im Sinne des § 146a Absatz 1 Satz 1 AO i. V. m. § 1 Satz 1 
KassenSichV sowie die damit zu führenden digitalen Aufzeichnungen durch eine 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung zu schützen sind. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder gilt für die Verwendung elektronischer 


www.bundesfinanzministerium.de 
www.eu2020finance.de 
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Seite 2 Aufzeichnungssysteme im Sinne des § 146a Absatz 1 Satz 1 AO i. V. m. § 1 Satz 1 
KassenSichV ohne zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung nach dem 31. 
Dezember 2019 Folgendes: 


Die technisch notwendigen Anpassungen und Aufrüstungen sind umgehend 
durchzuführen und die rechtlichen Voraussetzungen unverzüglich zu erfüllen. Zur 
Umsetzung einer flächendeckenden Aufrüstung elektronischer Aufzeichnungssysteme 
im Sinne des § 146a AO wird es nicht beanstandet, wenn diese elektronischen 
Aufzeichnungssysteme längstens bis zum 30. September 2020 noch nicht über eine 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung verfügen. 


Die Belegausgabepflicht nach § 146a Absatz 2 AO bleibt hiervon unberührt. 


Die digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme – DSFinV-K – 
findet bis zur Implementierung der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung, 
längstens für den Zeitraum der Nichtbeanstandung, keine Anwendung. 


Von der Mitteilung nach § 146a Absatz 4 AO ist bis zum Einsatz einer elektronischen 
Übermittlungsmöglichkeit abzusehen. Der Zeitpunkt des Einsatzes der elektronischen 
Übermittlungsmöglichkeit wird im Bundessteuerblatt Teil I gesondert bekannt 
gegeben.“ 


Aus gegebenen Anlass wird überdies auf die Geltung des Anwendungserlasses zur 
Abgabenordnung zu § 148 hingewiesen: 


„Die Bewilligung von Erleichterungen kann sich nur auf steuerrechtliche 
Buchführungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten erstrecken. § 148 AO 
lässt eine dauerhafte Befreiung von diesen Pflichten nicht zu. Persönliche Gründe, wie 
Alter und Krankheit des Steuerpflichtigen, rechtfertigen regelmäßig keine 
Erleichterungen (BFH-Urteil vom 14. 7. 1954, II 63/53 U, BStBl III S. 253). Eine 
Bewilligung soll nur ausgesprochen werden, wenn der Steuerpflichtige sie beantragt.“ 


Die im BMF-Schreiben vom 6. November 2019 genannte Frist erlaubt eine 
Nichtbeanstandung längstens bis zum 30. September 2020. Das BMF-Schreiben tritt nicht am 
30. September 2020 außer Kraft, sondern ist weiterhin gültig und damit zu beachten. 


Der Anwendungserlass zur Abgabenordnung zu § 148 ist eine fachliche Weisung im Sinne 
des § 21a Absatz 1 FVG und stellt u. a. klar, dass eine Bewilligung von Erleichterungen im 
Regelfall nur auf Antrag ausgesprochen werden darf. 







 
    


 
  


 
 


 
 


 
 


 


Seite 3 Von den oben genannten fachlichen Weisungen abweichende Erlasse bedürfen der 
Abstimmung nach § 21a Absatz 1 FVG zwischen dem Bundesministerium der Finanzen und 
den obersten Finanzbehörden der Länder. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 












                           Stand: 31.08.2020 


 


 


Eckpunkte für eine neue Grundsteuer B und C in Hamburg 


(Einfachmodell mit Wohnlagenberücksichtigung – Wohnlagemodell)1 


 


 


1. Ausgangspunkt und Ziele 


Das Grundsteuerrecht ist seit langem Gegenstand vielfältiger Diskussionen. Auch nach einer 


Neureglung auf Bundesebene hat diese Diskussion angesichts der Heterogenität der 


bewertungsrechtlichen Ausgangslagen innerhalb und zwischen den Kommunen kein Ende 


gefunden. Art. 72 Abs. 3 Nr. 7 Grundgesetz erlaubt nunmehr ein Abweichen auf Landesebene 


und somit eine Berücksichtigung landespezifischer Modalitäten. Lediglich administrative, 


verfassungsrechtliche und automations-technische Gründe wirken hierbei begrenzend. 


Eine neue Grundsteuer soll einfach zu administrieren sein, klare und folgerichtige 


Belastungsentscheidungen treffen, für Aufkommensstetigkeit bei gleichzeitiger 


Gesamtaufkommensneutralität sorgen und akzeptiert sowie nachvollziehbar sein.  


1.1 Einfache Administrierbarkeit 


Die einfache Administrierbarkeit soll es dem Bürger ermöglichen mit wenigen Angaben 


einmalig, das heißt ohne weitere periodische Hauptfeststellung, bspw. in sieben-Jahres-


Zeiträumen, und möglichst ohne Inanspruchnahme von Bausachverständigen seine Erklärung 


im Idealfall elektronisch zu übermitteln. Für die Verwaltung sollte das Modell möglichst wenig 


Personal binden. 


1.2 Klare und folgerichtige Belastungsentscheidungen 


Die Grundsteuer sollte in ihrer Belastungsentscheidung rechtlich und tatsächlich 


nachvollziehbar sein und mithin entsprechend der Rechtsprechung des 


Bundesverfassungsgerichts die Relationen passend zum Belastungsgrund realitäts-gerecht 


abbilden. 


                                                           
1 Achtung: Der bayerische Gesetzentwurf liegt noch nicht vor, so dass Abweichungen noch möglich sind. 







1.3 Aufkommensstetigkeit, Akzeptanz, Nachvollziehbarkeit und Vermeidung von 


Segregation 


Die Grundsteuer sollte auch künftig keinen schwankenden Bemessungsgrundlagen 


unterliegen, sondern ein in der Höhe verlässlich einzuplanender Haushaltsbestandteil sein.  


Zur Aufkommensstetigkeit gehört auch, dass ökomische oder soziale Abwanderungen in das 


Umland angesichts des kommunalen Steuerwettbewerbs vermieden werden. 


Hamburg hat als eine Metropole seit der letzten Hauptfeststellung auf den 01.01.1964 


verschiedene Entwicklungen durchgemacht, so dass z.B. manche Stadtteile nunmehr 


aufgewertet worden sind und sich auch die Immobilienwerte deutlich verändert haben. Damit 


auch in diesen Stadtteilen eine gesunde soziale Durchmischung erhalten bleibt und auch 


Anreize für eine optimierte Bebauung geschaffen werden, sollte eine Grundsteuer zur 


allgemeinen Akzeptanz und zur Vermeidung von Segregation dieses berücksichtigen. Zur 


Akzeptanz gehört aber auch, dass der Steuerpflichtige seine Angaben verstehen kann.  


1.4 Anreize für eine Verdichtung 


Durch die Grundsteuer sollen ferner Anreize für eine städtebauliche Verdichtung durch die 


Schaffung von neuen bebauten Flächen geschaffen werden.  


2. Belastungsentscheidung  


Als Belastungsgrund für die Besteuerung ist die Äquivalenz vorgesehen, d.h. die Teilhabe an 


der kommunalen Infrastruktur, die nicht durch Beiträge und Gebühren abgedeckt ist. Darunter 


fallen z.B. Schulen, Brandschutz, Räumungsdienste, Spielplätze und Wirtschaftsförderung). 


Als Maßstab dient die physikalische Fläche, die realitätsgerecht zum Belastungsgrund die 


potentielle Teilhabe abbildet. Je größer die Grundstücksfläche und die Gebäudeflächen sind, 


umso größer ist typisierend auch die potentielle Teilhabe.  


3. Eckpunkte einer Grundsteuerreform 


3.1 Allgemeines 


Die Bewertung soll künftig anhand von Äquivalenzzahlen multipliziert mit der Grundstücks- 


bzw. Gebäudefläche erfolgen. Die Äquivalenzzahlen sollen typisierend die Kosten und den 


Nutzen der nicht durch Beiträge und Gebühren oder durch andere Steuerarten abgedeckten 


kommunalen Infrastruktur abbilden.  


3.2 Äquivalenzzahlen für Grundstücks- und Gebäudeflächen 


Künftig sollen unabhängig von Ihrer Nutzung Grundstücksflächen mit 0,02 Euro/Quadratmeter 


bewertet werden und Gebäudeflächen mit 0,40 Euro/Quadratmeter.  







 


3.3 Steuermesszahlen und Lageermäßigung 


Im Bereich der Steuermesszahlen ist aus sozial- und wohnungspolitischen Gründen für 


Gebäudeflächen, die zu Wohnzwecken genutzt werden, eine Begünstigung von 50% 


gegenüber Gebäudeflächen, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, vorgesehen.  


Diese Ursprungsmesszahl für Wohnen von 0,5 wird bei normalen Wohnlagen im Gegensatz 


zu guten Wohnlagen durch den Faktor 0,75, d.h. um eine Ermäßigung von 25% zusätzlich 


begünstigt, um Stadtentwicklungsgesichtspunkte zu berücksichtigen und um das Ziel des 


bezahlbaren Wohnraums zu fördern. Die Lageermäßigung orientiert sich dabei am Hamburger 


Wohnlageverzeichnis; sofern noch keine Wohnlage (z.B. in Neubaugebieten) festgestellt 


worden ist, wird zunächst von einer normalen Lage ausgegangen und ebenfalls die 


Ermäßigung verwendet. Das Wohnlageverzeichnis zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht 


nur die Bodenrichtwerte, sondern auch andere Komponenten (wie z.B. die Erreichbarkeit des 


ÖPNV, dem Grünflächenanteil und die Entfernung zum Einzelhandel, den Statusindex) 


berücksichtigt und damit ein genaues Bild der Lage und der Förderungswürdigkeit hin zu einer 


guten Wohnlage bildet. Auch wird es regelmäßig aktualisiert. 


Das bisherige methodische Konzept der Wohnlagenzuordnung stammt aus dem Jahr 1995; 


damals wurde mithilfe multivariater statistischer Analysen der Einfluss einzelner Merkmale und 


Indikatoren (wobei teilweise mehrere Einzelmerkmale einen Indikator bilden) auf die 


Wohnlageneinstufung untersucht; ferner wurde untersucht wie groß der jeweilige Einfluss ist:  







Einstufungsverfahren des Wohnlagenverzeichnisses 1995


 


Der damalige methodische Ansatz wurde dann noch differenzierter und aussagekräftiger in 


den Folgejahren fortgeschrieben. 


Die Verteilung der Wohnlagenbewertungen nach Blockseiten stellte sich im Jahr 2017 wie folgt 


dar: 


 


 







Da das Wohnlageverzeichnis lediglich einen Indikator für die Lage darstellt, sollen 


Steuerpflichtige die Möglichkeit haben eine andere Wohnlage dem zuständigen Finanzamt 


nachzuweisen. 


Auf den Bereich „Nicht-Wohnen“ findet die Wohnlagenermäßigung keine Anwendung. 


3.4 Gemischt genutzte Grundstücke 


Bei gemischt genutzten Grundstücken wird vorbehaltlich der Regelung im bayerischen 


Gesetzentwurf zunächst die jeweils anteilige Gebäudenutzung auf der Bewertungsebene 


festgestellt und auf der Messbetragsebene die anteilige Gebäudenutzung zu Wohnzwecken 


unter Verwendung der zutreffenden Lageermäßigung begünstigt.  


3.5 Grundsteuer C 


Durch die Einführung der Grundsteuer C, mithin eines besonderen (höheren) Hebesatzes, soll 


die Bauaktivität bei baureifen, unbebauten Grundstücken gefördert werden. Die Ausgestaltung 


der Grundsteuer C wird gemeinsam mit der BSW im Hinblick auf dieses Ziel gerade geprüft. 


Die Grundsteuer C wird daher voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt Eingang in das 


Gesetzgebungsverfahren finden.   


3.6 Beispielsrechnungen 


Die Berechnung sieht nach den bisherigen Planungen wie folgt aus: 


 


Beispiel 1 


 


Unbebautes, aber nicht baureifes Grundstück mit 1.000 qm Grundstücksfläche, normale 


Wohnlage, Hebesatz Grundsteuer B z.B. 1.000 % 


 


Bewertungsebene: 


Grund und Boden: 1.000 qm x 0,02 Euro/qm = 20 Euro Grundsteuerwert 


 


Messbetragsebene: 


Messzahl (Grund und Boden) 1 x (Lageermäßigung 0%) 1 = 1  


1 x 20 Euro = 20 Euro Grundsteuermessbetrag 


 


Grundsteuer: 


Hebesatz 1.000 % x 20 Euro Grundsteuermessbetrag = 200 Euro 


 


 


 







Beispiel 2   


 


Unbebautes, baureifes Grundstück 1.000 qm, gute Wohnlage, Hebesatz Grundsteuer C 


z.B. 2.000 % 


 


Bewertungsebene: 


Grund und Boden: 1.000 qm x 0,02 Euro/qm = 20 Euro Grundsteuerwert 


 


Messbetragsebene: 


Messzahl (Grund und Boden) 1 x (Lageermäßigung 0%) 1 = 1  


1 x 20 Euro = 20 Euro Grundsteuermessbetrag 


 


Grundsteuer: 


Hebesatz 2.000 % x 20 Euro Grundsteuermessbetrag = 400 Euro 


 


Beispiel 3 


 


Einfamilienhaus, gute Wohnlage, Grundstücksfläche 1.000 qm, Wohnfläche 100 qm, 


Hebesatz Grundsteuer B z.B. 1.000 % 


 


 


Bewertungsebene: 


Grund und Boden: 1.000 qm x 0,02 Euro/qm = 20 Euro 


Gebäude:                  100 qm x 0,40 Euro/qm = 40 Euro 


Grundsteuerwert:                                                60 Euro 


 


Messbetragsebene: 


Messzahl (Wohnen): 0,5 x (Lageermäßigung 0%) 1 = 0,5 


0,5 x 40 Euro = 20 Euro   


Messzahl (Grund und Boden): 1 x (Lageermäßigung 0%) 1 = 1 


1 x 20 Euro = 20 Euro 


Grundsteuermessbetrag: 20 Euro + 20 Euro = 40 Euro 


 


Grundsteuer: 


Hebesatz 1.000 % x 40 Euro Grundsteuermessbetrag = 400 Euro 







 


Beispiel 4 


 


Einfamilienhaus, normale Wohnlage, Grundstücksfläche 1.000 qm, Wohnfläche 100 qm, 


Hebesatz Grundsteuer B z.B. 1.000 % 


 


Bewertungsebene: 


Grund und Boden: 1.000 qm x 0,02 Euro/qm = 20 Euro 


Gebäude:                  100 qm x 0,40 Euro/qm = 40 Euro 


Grundsteuerwert:                                               60 Euro 


 


Messbetragsebene: 


Messzahl (Wohnen) 0,5 x (Lageermäßigung 25%) 0,75 = 0,375 


0,375 x 40 Euro = 15 Euro   


Messzahl (Grund und Boden) 1 x (Lageermäßigung 0%) 1 = 1 


1 x 20 Euro = 20 Euro 


Grundsteuermessbetrag: 15 Euro + 20 Euro = 35 Euro 


 


 


Grundsteuer: 


Hebesatz 1.000 % x 35 Euro Grundsteuermessbetrag = 350 Euro 


 


Beispiel 5 


 


Büro- und Wohngebäude, normale Wohnlage, Grundstücksfläche 1.000 qm, Wohnfläche 


200qm, Nutzfläche 600 qm, Hebesatz Grundsteuer B z.B. 1.000 % 


 


Bewertungsebene: 


Grund und Boden: 1.000 qm x 0,02 Euro/qm           =    20 Euro 


Gebäude (Wohnen): 200 qm x 0,40 Euro/qm           =    80 Euro 


Gebäude (Nicht-Wohnen): 600 qm x 0,40 Euro/qm =   240 Euro 


Grundsteuerwert:                                                           340 Euro 


 







Messbetragsebene: 


Messzahl (Grund und Boden) 1 x (Lageermäßigung 0%) 1 = 1  


Messzahl (Wohnen) 0,5 x (Lageermäßigung 25%) 0,75 = 0,375 


Messzahl (Nicht-Wohnen) 1 


1 x 20 Euro + 0,375 x 80 Euro + 1 x 240 Euro = 20 Euro + 30 Euro + 240 Euro = 290 Euro 


 


Grundsteuer: 


Hebesatz 1.000 % x 290 Euro Grundsteuermessbetrag = 2.900 Euro 


 


Beispiel 6 


 


Einkaufzentrum, Grundstücksfläche 1.000 qm, Nutzfläche 2.000 qm, Hebesatz Grundsteuer B 


z.B. 1.000 % 


 


Bewertungsebene: 


Grund und Boden:               1.000 qm x 0,02 Euro/qm =        20 Euro 


Gebäude (Nicht-Wohnen):   2.000 qm x 0,40 Euro/qm =     800 Euro 


Grundsteuerwert:                                                                  820 Euro 


 


 


Messbetragsebene: 


Messzahl (Nicht-Wohnen) 1 


820 Euro x 1 = 820 Euro 


 


Grundsteuer: 


Hebesatz 1.000% x 820 Euro Grundsteuermessbetrag = 8.200 Euro 


 


Beispiel 7 


 


Industriebetrieb, Grundstücksfläche 10.000 qm, Nutzfläche 5.000 qm, Hebesatz Grundsteuer 


B z.B. 1.000 % 


 


Bewertungsebene: 


Grund und Boden:               10.000 qm x 0,02 Euro/qm=   200 Euro 


Gebäude (Nicht-Wohnen):     5.000 qm x 0,40 Euro/qm= 2.000 Euro 


Grundsteuerwert:                                                               2.200 Euro 







 


Messbetragsebene: 


Messzahl (Nicht-Wohnen) 1  


1 x 2.200 Euro = 2.200 Euro 


 


Grundsteuer: 


Hebesatz 1.000 % x 2.200 Euro Grundsteuermessbetrag = 22.000 Euro 


 


Vom Steuerpflichtigen werden dabei lediglich die Angaben der Bewertungsebene benötigt, 


d.h. Angaben zur Belegenheit, zu Grund und Boden und zur Wohn- bzw. Nutzfläche. Diese 


Angaben sind, sofern sie nicht bereits z.B. durch Mietverhältnisse bekannt sind, einfach durch 


Vermessung oder durch Baupläne zu ermitteln. 


 


3.7 Verprobungen 


 


Hamburg hat Verprobungen von ca. 900 Wirtschaftlichen Einheiten im Bereich „Wohnen“ und 


ca. 200 Wirtschaftlichen Einheiten im Bereich „Nicht-Wohnen“ vorgenommen, die 


mathematisch-statistisch jedoch nicht signifikant sind. Daher ergeben sich für die betrachteten 


Besteuerungsmodelle zwar Anhaltspunkte bezüglich der Auswirkungstendenzen. Es können 


aus den Verprobungsergebnissen jedoch keine konkreten Belastungswirkungen abgeleitet 


werden, die flächendeckend Geltung beanspruchen könnten. Auch weitere Verprobungen 


würden aufgrund der Komplexität sowie der Wechselwirkungen der verschiedenen Faktoren 


zu keinen belastbaren Erkenntnissen führen.   


Im Rahmen dieser Verprobungen hat sich die grobe Tendenz gezeigt, dass das 


Wohnlagemodell zu einer weniger heterogenen Belastungstendenz als das Bundesrecht 


kommt und die Belastungswirkungen im Metropolbereich eher dämpft. Zwar wird es 


angesichts des Objektsteuercharakters auch hier Verschiebungen bei den Be- und 


Entlastungswirkungen geben. Die Zahl der Härtefälle dürfte sich aber eher in Grenzen halten, 


da die teils erheblichen seit der letzten Hauptfeststellung auf den 01.01.1964 in 


Metropolbereichen auftretenden und sich auch zukünftig weiter fortsetzenden 


Bodenwertsteigerungen bei einer flächenbezogenen Besteuerung nicht unmittelbar 


durchgreifen. 


Die Belastungen im Bereich „Wohnen“ stellen sich in der Verprobung (bei Berücksichtigung 


des gleichbleibenden bisherigen Grundsteueraufkommens der verprobten Objekte) wie folgt 


dar: 
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Auch im Bereich „Nicht-Wohnen“ haben sich, bei Berücksichtigung des Ziels des 


gleichbleibenden bisherigen Grundsteueraufkommens der verprobten Objekte, positive 


Tendenzen gezeigt, da die Heterogenität der Belastungsausschläge auch hier geringer ist, als 


im künftigen Bundesrecht: 
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3.8 Vorteile des Wohnlagemodells 


3.8.1 Einfache Administrierbarkeit 


Ein Einfachmodell mit einer Wohnlageberücksichtigung verursacht sowohl beim 


Steuerpflichtigen als auch in der Verwaltung wesentlich weniger Aufwand als beim 


Bundesrecht. Strittige und komplizierte Wertermittlungen (wie z.B. bei den Bodenrichtwerten, 


Garagen, dem Baujahr bei Kernsanierungen, der Bruttogrundfläche, den 


Normalherstellungskosten) werden vermieden.  


Auch bedarf es lediglich einer Hauptfeststellung, so dass für die Steuerpflichtigen und 


die Verwaltung keine nennenswerten weiteren Belastungen nach der ersten 


Hauptfeststellung anstehen und auftretende Veränderungen im Rahmen laufender 


Fortschreibungen berücksichtigt werden können. 


 


3.8.2 Klare und folgerichtige Belastungsentscheidungen 


Das Modell verfolgt auf Bewertungsebene einen reinen Äquivalenzgedanken. Die potentielle 


Teilhabe an der nicht durch Gebühren und Beiträge gedeckten kommunalen Infrastruktur wird 


mit der jeweiligen Fläche multipliziert mit einer typisierten Äquivalenzzahl abgebildet. Letztere 


stellt eine haushälterisch abgeleitete Typisierung dar. Auf der Messbetragsebene erfolgt dann 


eine Förderung des Bereichs Wohnen aus Stadtentwicklungsgründen. 


3.8.3 Aufkommensstetigkeit 


Die Grundsteuer unterliegt mangels weiterer Hauptfeststellungen keinen schwankenden 


Bemessungsgrundlagen, insbesondere bei negativen Entwicklungen auf dem 


Immobilienmarkt und ist somit ein in der Höhe verlässlich einzuplanender 


Haushaltsbestandteil. Da die Wahrscheinlichkeit segregierender Entwicklungen aufgrund 


wertaufholender Tendenzen seit der Hauptfeststellung auf den 01.01.1964 im Bereich 


„Wohnen“ ebenso wie die Wahrscheinlichkeit übermäßiger Mehrbelastungen in 


nennenswertem Umfang im Bereich „Nicht-Wohnen“ reduziert wird, werden ökonomisch oder 


sozial bedingte Abwanderungen in das Umland angesichts des kommunalen 


Steuerwettbewerbs vermieden.  


3.8.4 Anreize für eine Verdichtung 


Durch einen eigenen Hebesatz für baureifes Land (Grundsteuer C) werden ferner Anreize für 


eine städtebauliche Verdichtung durch die Schaffung von neuen bebauten Flächen geschaffen 


werden. Auch führt die niedrigere Messzahl bei Gebäudeflächen für Wohnzwecke und die 







höhere Messzahl bei Grund- und Boden zu einem Verdichtungsanreiz. Erforderlich ist jedoch 


ein Hebesatz, dessen Höhe zu einer spürbaren Belastung und damit der gewünschten 


Lenkungswirkung führt. 


3.9 Bereich „Nicht-Wohnen“ 


Für den Bereich „Nicht-Wohnen“ zeichnet sich das beabsichtigt Hamburger Modell durch 


geringe Administrationskosten (auch für den Steuerpflichtigen) und durch eine geringe 


Streitanfälligkeit aus. U.a. sind in der Steuererklärung nur wenige, für den 


Grundstückseigentümer in der Regel bekannte Daten einzutragen und es besteht keine in 


regelmäßigen Abständen wiederkehrende Erklärungspflicht. Auch wird der negative Einfluss 


u.a. von Bodenrichtwertentwicklungen bei ungünstigen Flächenkonstellationen vermieden, 


weshalb die Belastungstendenzen im Wohnlagemodell geringer als im Bundesrecht sind. Für 


Einzelfälle, bei denen das Wohnlagemodell eine überschießende Belastung erzeugt, ist –  


abhängig vom noch erwarteten bayerischen Gesetzentwurf – eine besondere, im Einzelfall 


entlastende Regelung geplant.  


3.10 Ähnliche Landesgesetze 


Bayern programmiert sowohl das Bundesrecht als auch sein eigenes Modell. Hamburg wird 


sich daher aufgrund der zeitlichen Vorgaben und der limitierten Personalressourcen bei den 


gerade skizzierten Abweichungen vom Bundesrecht zwingend an den bayerischen Vorgaben 


ausrichten müssen. Dies hat aber den Vorteil, dass man sich an den bayerischen 


Erklärungsvordrucken orientieren kann und es auch eine größtmögliche Übereinstimmung mit 


den anderen abweichenden Ländern gibt.  


 


3.11 Zeitschiene und Änderungsgesetz 


Hamburg sollte zeitnah eine Entscheidung bezüglich des Modells treffen; sofern z.B. das 


Wohnlagemodell beabsichtigt ist, sollte spätestens nach den Hamburger Herbstferien 2020 


mit dem Gesetzgebungsverfahren begonnen werden Geplant ist auch eine Erörterung in 


einem Werkstattgespräch mit potentiellen Steuerpflichtigen bzw. deren Interessenvertretern 


stattfinden. Das Jahr 2021 dient dann primär der Vorbereitung der Hauptfeststellung auf den 


01.01.2022. Ab Mitte 2022 wird mit ersten Erklärungseingängen gerechnet, auf deren Basis 


mithilfe vom mathematisch-statistischen Analysen im Jahr 2023 die Messzahlen überprüft 


werden. Um eine Gesamtaufkommensneutralität sowohl für die Bereiche „Wohnen“ als auch 


„Nicht-Wohnen“ zu ermitteln, könnte Ende 2023 gegebenenfalls ein entsprechendes 


Änderungsgesetz erfolgen, welches dann auch eine Ausgestaltung der Grundsteuer C 


beinhaltet.  


 







Da im Gesetzgebungsverfahren ggf. noch automationsrelevante Änderungen aus dem 


Bayerischen Landtag zu berücksichtigen sind, sollte das Hamburger Gesetzgebungsverfahren 


leicht versetzt stattfinden, um diese ggf. noch in das Gesetz einfließen zu lassen. Dieses 


bedeutet aber auch, dass Verzögerungen im bayerischen Gesetzgebungsverfahren zu 


Verzögerungen im Hamburger Gesetzgebungsverfahren können. Bislang ist der bayerische 


Gesetzentwurf nicht veröffentlicht; damit wird im Herbst gerechnet. 


 


4. Länderfinanzausgleich 


Die Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts einschließlich der Auswirkungen im 


bundesstaatlichen Finanzausgleich darf weder zu signifikanten finanziellen Mehrbelastungen 


für Hamburg und die hier insgesamt veranlagten Steuerpflichtigen noch in dem zur 


steuerkraftgerechten Durchführung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs anzuwendenden 


Normierungsverfahren zu unverhältnismäßigem administrativen Mehraufwand führen. Dies gilt 


auch insofern, als gesonderte Erklärungspflichten für die Steuerpflichtigen nicht entstehen 


dürfen. Es ist zur künftigen Erhebung der Grundsteuer sicherzustellen, dass kein 


Steuerpflichtiger mehr zu erklären hat als für deren Erhebung erforderlich ist. Durch die 


Regelung des § 8 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz ist der Länderfinanzausgleich im Übrigen 


unabhängig von unterschiedlichen landesspezifischen Ausgestaltungen der Grundsteuer, so 


dass sich durch das Wohnlagemodell weder Vor- noch Nachteile im Länderfinanzausgleich 


ergeben. 


5. Fazit 


Hamburg ist eine wachsende und attraktive Stadt. Das Wohnen ist dieser Stadt soll nicht durch 


eine Grundsteuer signifikant und segregierend belastet werden. Auch sollen die 


Steuerpflichtigen nicht übermäßig bürokratisch belastet werden. Schließlich ist es auch 


gerecht Eigentümer und Bürger in normalen Wohnlagen dadurch Senkung der 


Nebenkostenbelastung zu privilegieren, damit diese Lagen stadt- und wohnungsmarktpolitisch 


aufgewertet werden wird.    
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Sl//////G<4/W@-A,;,.+,/0,-2563/9V6-3/<84:/+<44/+2,/C,W242@./.<56/.<32@.<A,>/C,563/8.1,;-V.+,3/4,2:/+</+2,
PAM;,-2./+,4/Q84;<.;4W,-9<6-,.4/O,2.,./Q.4U-856/<89/Q1N8;/+,-/2./C,+,/43,6,.+,./d>4<3N43,8,-/6<1,F
7@/4,2/+<4/C,563/N8>/Z@-43,8,-<1N8;/<84;,456A@44,.:/I,2A/+2,/W@./+,-/HX0>1Y/1,N@;,.,.
f2.;<.;4A,2438.;,./N8-/Q849V6-8.;/,2.,-/8.,.3;,A3A256,./c2,9,-8.;/<./+2,/73<+3/1,N@;,./I@-+,./4,2,.F
G<4/W@-A,;,.+,/0,-2563/6<3/e,+@56/_I,29,A:/@1/+2,4,/Q84A,;8.;/+,-/.<32@.<A,./C,5634W@-456-293,./>23
+,>/d.2@.4-,563/W,-,2.1<-/243F


Sm//////̀./H,N8;/<89/+2,/,-43,/Z@-A<;,9-<;,/9V6-3/,4/.M>A256/<84:/+<44/+2,/PAM;,-2./+,4/Q84;<.;4W,-9<6-,.4/.<56
+,./d-3,2A,./W@>/JJF/nO3@1,-/JKSL:/7W,+</=oXSJTpSg:/fdBoBJKSLBlSJE:/8.+/W@>/SgF/7,U3,>1,-/JKSl:
1̀,-+-@A</̀.>@12A2<-2</C,<A/f43<3,/̀.W,43>,.34/=oXSRJpST:/fdBoBJKSlBTmRE:/,2./C,563/<89/Z@-43,8,-<1N8;
9V-/+2,/,-6<A3,.,./f2.;<.;4A,2438.;,./;,A3,.+/><56,./O\..,F


Sq//////̀./H,N8;/<89/+2,/NI,23,/8.+/+2,/+-233,/Z@-A<;,9-<;,/6,13/,4/6,-W@-:/+<44/>23/26.,./,->233,A3/I,-+,./4@AA,:
@1:/9<AA4/+2,/PAM;,-2./+,4/Q84;<.;4W,-9<6-,.4/N8>/Z@-43,8,-<1N8;/1,-,5632;3/4,2:/,2.,/7<A+2,-8.;/+,4
Z@-43,8,-<.4U-8564/>23/,2.,-/d>4<3N43,8,-9@-+,-8.;/<84/,2.,-/,.3;,A3A256,./c2,9,-8.;/@+,-/<84/,2.,-/26-
;A,256;,43,AA3,./c2,9,-8.;/2>/72..,/W@./Q-3F/L/Q14F/T/+,-/7,5643,./C2563A2.2,/W@-N8.,6>,./4,2:/8>/;,>MD
+,>/_I,5O/+2,4,-/H,432>>8.;/,2.,./8.W,-43,8,-3,./f.+W,-1-<856/+8-56/+2,/0,>,2.+,/N8/W,-62.+,-.F
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+,------./0-123435-62783090:71-;<8-130-=:7134>27<7?;/>-@34A;B/4437C-1<4-.30><;037-<:4?:438?37-:71-135
D302A;84;/>->/B93713-E0<937-?:0-./0<@3784A;321:79-F/0?:B3937G


HI------J83;8-:7830-K548L7137-M23-13737-134-N:49<794F30><;0374C-27-135-3273-J83:30O>B2A;8293-25-N:>80<9
32730-J8<18-=<:5<P7<;537-<7-32730-D3532713480<P3-F/072558C-123430-J83:30O>B2A;82937C-123
Q3248:7937-?:0-R002A;8:79-130-<:>-123-D3532713-S@3080<93737-J80<P3-F/7-<713037-J83:30O>B2A;82937
@3?/937-;<8C-;230>S0-935LP-N08I-HT-N@4I-+-=:A;48I-<-130-J3A;4837-U2A;8B2723-130-./0483:30<@?:9-?:V


+I------E<BB4-123-E0<93-H-@3W<;8-M201G-Q2398-:7830-K548L7137-M23-13737-134-N:49<794F30><;0374C-27-135
3273-J83:30O>B2A;8293-25-N:>80<9-32730-J8<18-=<:5<P7<;537-<7-32730-D3532713480<P3-F/072558C
3273-37893B8B2A;3-Q23>30:79-F/7-D393748L7137-F/0C-@32-130-123-D373;529:79-134-=38023@4-32734
J8327@0:A;4-123-D3937B3248:79->S0-123-Q23>30:79-32730-J80<P3-248V


XI------E<BB4-123-E0<93-+-F3073278-M201G-Y48-:7830-K548L7137-M23-13737-134-N:49<794F30><;0374C-27-135-3273
J83:30O>B2A;8293-25-N:>80<9-32730-J8<18-=<:5<P7<;537-<7-32730-D3532713480<P3-F/072558C-123
:737893B8B2A;3-Z@3080<9:79-130-[>>378B2A;-93M2153837-J80<P3-<7-123-D3532713-935LP-N08I-\-N@4I-]
130-J3A;4837-U2A;8B2723-32730-:737893B8B2A;37-Q23>30:79-F/7-D393748L7137-9B32A;93483BB8C-/@M/;B-123
Z@3080<9:79-:783073;53024A;37-̂ M3A_37-12378C-:5-32737-:7F30483:30837-R71F30@0<:A;-130
D3532713-?:-F30532137V


àb̀cdèfghijkdlhjkde


mnopqrpstruqvpwxr


+H------y28-432730-304837-E0<93-5[A;83-1<4-F/0B393713-D302A;8-M24437C-/@-N08I-HT-N@4I-+-=:A;48I-<-130-J3A;4837
U2A;8B2723-1<;27-<:4?:B3937-248C-1<44-327-J83:30O>B2A;82930-327-U3A;8-<:>-N@?:9-130-./0483:30-;<8C-123->S0
?:9:74837-32730-D3532713-1:0A;93>S;083-N0@32837-?:5-N:4@<:-32730-D3532713480<P3-37802A;838-M:013I


++------6230?:-248-327B328371-1<0<:>-;27?:M32437C-1<44-123-J3A;483-U2A;8B2723-1:0A;-123-U2A;8B2723-+,,]zHH+zRD
134-U<834-F/5-+{I-|/F35@30-+,,]-S@30-1<4-9353274<53-y3;0M308483:304}4835-~N=BI-+,,]C-Q-X�TC-JI-H�C
123-<5-HI-�<7:<0-+,,T-27-�0<>8-93803837-248C-<:>93;/@37-M:013C-/;73-1<44-27;<B8B2A;3-�7130:7937-123430
93937S@30-30>/B98-ML037I-E/B9B2A;-248C-1<-123-5<P93@B2A;37-=348255:7937-130-J3A;4837-U2A;8B2723-25
�34378B2A;37-12343B@3-�0<9M3283-;<@37-M23-123-130-U2A;8B2723-+,,]zHH+C-123-?:-W3730-U2A;8B2723-309<79373
U3A;84O03A;:79-134-D302A;84;/>4-<:A;-<:>-123-J3A;483-U2A;8B2723-<7M371@<0-~K0832B-F/5-HTI-�_8/@30
+,H{C-U}<7<20C-��+��zHTC-RKG�G+,H{G{X�C-U7I-H��I


+X------�<4-1<4-27-N08I-HT-N@4I-+-=:A;48I-<-130-J3A;4837-U2A;8B2723-F/09343;373-U3A;8-<:>-./0483:30<@?:9
@3802>>8C-248-123434-278390<B30-=348<71832B-134-y3A;<7245:4-130-y3;0M308483:30-:71-_<77-90:714L8?B2A;
72A;8-327934A;0L7_8-M30137I-R4-_<77->S0-123-934<583-J83:30@3B<48:79-130-F/0<:493;37137-K54<8?48:>37
4/>/08-<:493S@8-M30137-~K0832B-F/5-H�I-J3O835@30-+,HTC-Y@3010/B<-Y75/@2B2<02<-U3<B-R48<83-Y7F34853784C
��HX+zH]C-RKG�G+,HTG]{XC-U7I-+\-:71-123-1/08-<793>S;083-U3A;84O03A;:79�I


+�------�:0A;-123-U393B:79-S@30-137-./0483:30<@?:9-4/BB-130-K783073;530-7L5B2A;-F/BB48L7129-F/7-130-25
U<;537-<BB30-432730-M2084A;<>8B2A;37-�L829_32837-934A;:B13837-/130-37802A;83837-y3;0M308483:30-378B<4838
M30137I-�<4-9353274<53-y3;0M308483:304}4835-93ML;0B324838-4/-123-F[BB293-|3:80<B28L8-;2742A;8B2A;-130
483:30B2A;37-=3B<48:79-<BB30-M2084A;<>8B2A;37-�L829_32837-:7<@;L7929-F/7-2;035-̂M3A_-:71-2;035
R093@724C-4/>307-12343-�L829_32837-43B@48-130-y3;0M308483:30-:7830B23937-~K0832B-F/5-H�I-J3O835@30-+,HTC
Y@3010/B<-Y75/@2B2<02<-U3<B-R48<83-Y7F34853784C-��HX+zH]C-RKG�G+,HTG]{XC-U7I-+]-:71-123-1/08-<793>S;083
U3A;84O03A;:79�I


+\------N:4-N08I-HT-N@4I-+-=:A;48I-<-130-J3A;4837-U2A;8B2723-3092@8-42A;C-1<44-327-J83:30O>B2A;82930C-4/M328-30-?:5
3̂28O:7_8-134-R0M30@4-32734-D393748<714-/130-32730-�23748B3248:79-<B4-4/BA;30-;<713B8-:71-137
D393748<71-/130-123-�23748B3248:79->S0-̂M3A_3-432730-@3483:30837-K54L8?3-F30M37138C-@303A;8298-248C-123
>S0-123437-D393748<71-/130-12343-�23748B3248:79-934A;:B1383-/130-37802A;8383-y3;0M308483:30-<@?:?23;37
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+,-./012345267829/:./5;/-2<=6>?2@;/-A-41B2@C54;010B-0B2D/B12EF.B./2@C3/F.5/C.F?2GH6I<J6K?
E,LGL<=6>LKMI?2DC82<>2NCA2A0/2A4-.2BCO/PQR-./2D/SR.F:-/SRNCOT8


<K222222UBSR2F.VCA0O/-2D/SR.F:-/SRNCO25NFF2O-NCAFV.W10SR2/0C2A0-/X./-2NCA2NC50../1;B-/-2YNFB55/CRBCO
WZ0FSR/C2/0C/52;/F.055./C2E0COBCOFN5FB.W2NCA2/0C/524A/-25/R-/-/C2[NFOBCOFN5FV.W/C?2A0/2ABF2D/SR.
BNP2\4-F./N/-B;WNO2/-]PPC/C?2;/F./R/C?2AB50.2A/-29./N/-:P10SR.0O/2WN52\4-F./N/-B;WNO2;/-/SR.0O.20F.2NCA
A/-2,5PBCO2A0/F/F2D/SR.F2;/F.055.2Z/-A/C2XBCC82̂ BF2D/SR.2BNP2[;WNO2A/-2PQ-2A/C2E-Z/-;234C
_/O/CF.VCA/C24A/-2̂0/CF.1/0F.NCO/C2BNP2A/-2E0COBCOFF.NP/2/C.-0SR././C2̀/R-Z/-.F./N/-2F/.W.234-BNF?2ABFF
A0/2R0/-PQ-2O/.V.0O./C2[NFOB;/C2WN2A/C2a4F./C/1/5/C./C2A/-2;/F./N/-./C?2WN52[;WNO2;/-/SR.0O/CA/C
[NFOBCOFN5FV.W/2O/R]-/C2+,-./012345267829/:./5;/-2<=6>?2@;/-A-41B2@C54;010B-0B2D/B12EF.B./
@C3/F.5/C.F?2GH6I<J6K?2E,LGL<=6>LKMI?2DC82<M2NCA2A0/2A4-.2BCO/PQR-./2D/SR.F:-/SRNCOT8


<>222222E0C2D/SR.2BNP2\4-F./N/-B;WNO2Z0-A2b/A4SR2WNONCF./C2A/F29./N/-:P10SR.0O/C2BNSR2;/02c/R1/C2/0C/F2A0-/X./C
NCA2NC50../1;B-/C2YNFB55/CRBCOF2WZ0FSR/C2/0C/52;/F.055./C2E0COBCOFN5FB.W2NCA2/0C/524A/-
5/R-/-/C2WN52[;WNO2;/-/SR.0O/CA/C2[NFOBCOFN5FV.W/C2ABCC2BCO/C455/C?2Z/CC2A0/2a4F./C2PQ-2A0/
P-BO10SR/C2̂0/CF.1/0F.NCO/C2WN2A/C2B11O/5/0C/C2[NPZ/CANCO/C2A/F29./N/-:P10SR.0O/C2O/R]-/C2NCA2d2B1F
F41SR/2d2a4F./C/1/5/C./2A/-234C20R52O/10/P/-./C2_/O/CF.VCA/24A/-2/-;-BSR./C2̂0/CF.1/0F.NCO/C2F0CA8
/̂-B-.0O/2a4F./C2RVCO/C2CV510SR2A0-/X.2NCA2NC50../1;B-250.2A/-2O/FB5./C2Z0-.FSRBP.10SR/C2eV.0OX/0.2A/F
9./N/-:P10SR.0O/C2WNFB55/C2+,-./012345267829/:./5;/-2<=6>?2@;/-A-41B2@C54;010B-0B2D/B12EF.B./
@C3/F.5/C.F?2GH6I<J6K?2E,LGL<=6>LKMI?2DC82<f2NCA2A0/2A4-.2BCO/PQR-./2D/SR.F:-/SRNCOT8


<M222222̂B-BNF2P41O.?2ABFF2ABF2g/F./R/C2/0C/F2D/SR.F2BNP2\4-F./N/-B;WNO2BCRBCA2A/-2[NFOBCOFN5FV.W/2;/F.055.
Z0-A?2BNP2A0/2F0SR2A0/2E0COBCOFN5FV.W/2;/W0/R/C82̂BF2O/CBCC./2D/SR.2;/F./R.2F450.2ABCC?2Z/CC2A/-2A/-
`/R-Z/-.F./N/-2NC./-Z4-P/C/2E0COBCOFN5FB.W2/0C/C2A0-/X./C2NCA2NC50../1;B-/C2YNFB55/CRBCO250.
/0C/524A/-25/R-/-/C2[NFOBCOFN5FV.W/C2BNPZ/0F.?2PQ-2A0/2ABF2D/SR.2BNP2\4-F./N/-B;WNO2/-]PPC/.20F.82@F.
A0/F2C0SR.2A/-2cB11?20F.2WN2NC./-FNSR/C?24;2A0/2[NFOB;/C?2A0/2PQ-2A/C2g/WNO234C2_/O/CF.VCA/C24A/-
0̂/CF.1/0F.NCO/C2BNP2A/-234-BNFO/R/CA/C2,5FB.WF.NP/2O/.V.0O.2ZN-A/C?2WN2A/C2B11O/5/0C/C
[NPZ/CANCO/C2O/R]-/C?2A0/250.2A/-2Z0-.FSRBP.10SR/C2_/FB5..V.0OX/0.2A/F29./N/-:P10SR.0O/C
WNFB55/CRVCO/C82@C2;/0A/C2cV11/C210/O.2/0C2A0-/X./-2NCA2NC50../1;B-/-2YNFB55/CRBCO2CN-2ABCC234-?
Z/CC2A0/2a4F./C2A/-2E0COBCOF1/0F.NCO/C2b/Z/01F2E0COBCO20C2A/C2h-/0F2A/-2[NFOBCOFN5FV.W/24A/-20C2A/C
h-/0F2A/-2_/O/CF.VCA/24A/-2̂ 0/CF.1/0F.NCO/C2P0CA/C?2A0/2A/-29./N/-:P10SR.0O/2052DBR5/C2F/0C/-
Z0-.FSRBP.10SR/C2eV.0OX/0.210/P/-.2;WZ82/-;-0CO.2+,-./0123452<f82iX.4;/-2<==f?29ac?2GH<fJ=M?
E,LGL<==fLKKj?2DC82K=T8


<f222222,52WN2/-50../1C?24;2[-.826>2[;F82<2gNSRF.82B2A/-29/SRF./C2D0SR.10C0/2ABR0C2BNFWN1/O/C20F.?2ABFF2ABF2D/SR.
BNP2[;WNO2A/-2\4-F./N/-?2A0/2PQ-2[-;/0./C2WN52[NF;BN2A/-20C2D/A/2F./R/CA/C2_/5/0CA/F.-Bk/2/C.-0SR./.
ZN-A/?2/0C/-29./N/-:P10SR.0O/C2Z0/2A/-2a1VO/-0C2A/F2[NFOBCOF3/-PBR-/CF2WNWN/-X/CC/C20F.?20F.2B1F42WN
;/F.055/C?24;2/0C2A0-/X./-2NCA2NC50../1;B-/-2YNFB55/CRBCO2WZ0FSR/C2A0/F/C2[NF;BNB-;/0./C2NCA2/0C/5
34C20R-2AN-SRO/PQR-./C2[NFOBCOFN5FB.W24A/-20R-/-2Z0-.FSRBP.10SR/C2eV.0OX/0.2;/F./R.8


I=222222@C2A0/F/52YNFB55/CRBCO20F.2AB-BNP2R0CWNZ/0F/C?2ABFF2A0/2c0CBCW3/-ZB1.NCO/C2NCA2A0/2CB.04CB1/C
_/-0SR./2052DBR5/C2A/-20RC/C24;10/O/CA/C2[CZ/CANCO2A/F2a-0./-0N5F2A/F2NC50../1;B-/C
YNFB55/CRBCOF2B11/2,5F.VCA/2WN2;/-QSXF0SR.0O/C2RB;/C?2NC./-2A/C/C2A0/2;/.-/PP/CA/C2,5FV.W/
BNFO/PQR-.2ZN-A/C?2NCA2CN-2A0/2,5FV.W/2R/-BCWNW0/R/C2RB;/C?2A0/24;b/X.032052YNFB55/CRBCO250.2A/-2A/-
9./N/-2NC./-10/O/CA/C2eV.0OX/0.2A/F29./N/-:P10SR.0O/C2F./R/C82̂ BF2\4-RBCA/CF/0C2/0C/F2F41SR/C
YNFB55/CRBCOF20F.2ABR/-20C2[C;/.-BSR.2A/F24;b/X.03/C2@CRB1.F2A/F2;/.-/PP/CA/C2,5FB.W/F2WN2;/N-./01/C
+,-./012345267829/:./5;/-2<=6>?2@;/-A-41B2@C54;010B-0B2D/B12EF.B./2@C3/F.5/C.F?2GH6I<J6K?
E,LGL<=6>LKMI?2DC82I62NCA2A0/2A4-.2BCO/PQR-./2D/SR.F:-/SRNCOT8


I6222222YN52/0C/C2O/R.2BNF2A/-2\4-1BO//C.FSR/0ANCO2R/-34-?2ABFF24RC/2A0/2[-;/0./C2WN52[NF;BN2A/-20C2D/A/
F./R/CA/C2_/5/0CA/F.-Bk/2A/-2g/.-0/;2A/F2aB1XF./0C;-NSRF2F4Z4R12:-BX.0FSR2B1F2BNSR2-/SR.10SR2NC5]O10SR
O/Z/F/C2ZV-/82̂/-2[NF;BN2A/-29.-Bk/2RB.2CV510SR2A/-/C2[C:BFFNCO2BC2A/C23452g/.-0/;2A/F29./0C;-NSRF
R/-34-O/-NP/C/C29SRZ/-1BF.3/-X/R-2/-5]O10SR.?2NCA2O/5Vk2A/-2052lBR-2<==j2/-P41O./C2mCA/-NCO2A/F
g/FSR/0AF234526K82c/;-NB-2<==6?250.2A/52A/-2g/.-0/;2A/F29./0C;-NSRF250../1F2A/-2E-FSR10/kNCO2Q;/-2A0/20C
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+,-,./0,1,2-,.3,4,52-,/0678,.9,2,14590.:;6-,2.:76<./;==0,.-5,.>,065,?/9,2,1459@29.-,/.A0,52?6@B1/
7@/=7@C,2<.:,22.-5,/,.D@/?7@76?,50,2.25B10.?5/.E@4.FGH.I,E,4?,6.JKKL.7?9,/B1=;//,2.:M6-,2H


FJ......I767@/.C;=90<.-7//.-5,.D6?,50,2.E@4.D@/?7@.-,6.52.+,-,./0,1,2-,2.3,4,52-,/0678,.CM6.-5,
N;2O6,05/5,6@29.-,/.P6;Q,O0/.E@4.>,065,?.-,/.N7=O/0,52?6@B1/.@2,6=R//=5B1.:76,2.@2-.-7//.-5,.N=R9,652
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<@E40>?/J0049-=J2;49-=D249:-059;-;5404-.2@45349-<//42;59E0-95>?3-;54-A4E49/450389E-6L2-;<0-G4>?3:-;54049
I3459@28>?-78-@43245@49:-0J9;429-lmnopqpmrspntruvwrnmn-6L2-;54-.80L@89E-;54040-G4>?30H


h[------_9342-Q42L>P05>?35E89E-;54042-A405>?30N89P34-P<99-P459-;524P342-R80<BB49?<9E-7=50>?49-;42
x@4232<E89E-;42-.2@45349-78B-.80@<8-;42-59-G4;4-034?49;49-A4B459;4032<M4-<9-;54-@43246649;4
A4B459;4-89;-;42-12345/89E-;42-A494?B5E89E-78B-Q43254@-;40-C</P03459@28>?0-<9-;54-C/DE4259-;40
.80E<9E0F426<?2490-?42E4034//3-=42;49:-;<-;5404-A494?B5E89E-95>?3-</0-A4E49/450389E-6L2-;54-.2@45349
78B-.80@<8-;54042-I32<M4-<9E404?49-=42;49-P<99H


he------./0-R=45340-503-?42FJ278?4@49:-;<00-;42-A425>?30?J6-5B-_2345/-FJB-Z+H-I4N34B@42-[\ZS:-b@42;2J/<
b9BJ@5/5<25<-G4</-103<34-b9F403B4930-̂cdZe[fZ,:-1_gcg[\ZSg,Wei:-4594B-I34842N6/5>?35E49-459-G4>?3-78B
.@78E-;42-KJ2034842-6L2-4594-12@259E89E-FJ9-j54903/450389E49:-;54-;<259-@403<9;49:-4594-bBBJ@5/54:-;4249
15E493LB42-459-j253342-=<2:-78-4225>?349-J;42-78-BJ;4295054249:-@424530-7842P<993-?<3:-6<//0-;5404
j54903/450389E49-0J=J?/-FJ9-;5404B-I34842N6/5>?35E49-</0-<8>?-FJ9-;5404B-j253349-5B-G<?B49-5?242
=5230>?<63/5>?49-yD35EP45349-E498373-=82;49:-J@=J?/-;54042-j25334-89493E4/3/5>?-59-;49-A49800-;40
12E4@950040-;54042-j54903/450389E49-P<BH


h+------z<>?-<//4;4B-503-<86-;54-7=4534-O2<E4-78-<93=J2349:-;<00-;54-I4>?034-G5>?3/5954:-590@40J9;424-5?2-.23H-[
.@0H-Z:-;<?59-<8078/4E49-503:-;<00-;54-A494?B5E89E-78B-Q43254@-45940-I3459@28>?0:-;54-45904535E-FJ9-45942
K42=</389E-45940-̀ 53E/54;03<<30-42345/3-=82;4:-95>?3-;54-FJ9-4594B-I34842N6/5>?35E49:-;42-J?94
A4E49/450389E-59-A4/;-.2@45349-78B-.80@<8-45942-A4B459;4032<M4-;82>?E46L?23-?<3:-42?</3494
A4E49/450389E-;<2034//3:-0J-;<00-;5404-.2@45349-P45949-{_B0<37-E4E49-193E4/3|-5B-I5994-;54042-G5>?3/5954
;<2034//49H
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++,,,,,,-./,01.213,43.//12,53671,89:;/1,460,<=3>171241,?13.:;/,>1/@/>.:;,A.0012B,=C,D3/E,+,DC0E,F,413,G1:;0/12
H.:;/>.2.1,46;.2,6I0@I>1712,.0/B,4600,D3C1./12,@I8,DI0C6I,1.213,413,JKK12/>.:;L1./,=KK120/1;12412
?181.2410/36M1B,4.1,<=2,1.218,G/1I13NK>.:;/.712,I212/71>/>.:;,@I7I20/12,1.213,?181.241,4I3:;71KO;3/
AI3412B,1.212,P806/@,4630/1>>12B,413,1.213,Q.1K13I27,<=2,?17120/R2412,71712,S2/71>/,.8,G.221,4.1013
T10/.88I27,7>1.:;@I0/1>>12,.0/E


+F,,,,,,UI2R:;0/,.0/,4636IK,;.2@IA1.012B,4600,413,?13.:;/0;=K,C1.,413,DI0>17I27,<=2,T10/.88I2712,410
26/.=26>12,H1:;/0,73I240R/@>.:;,71;6>/12,.0/B,4.1,413,V=3>67112/0:;1.4I27,@I,12/21;812412
WI6>.K.@.13I2712,@I73I241,@I,>1712E,X6:;,0/R24.713,H1:;/0N31:;I27,.0/,413,?13.:;/0;=K,2R8>.:;,2.:;/
C1KI7/B,460,.22130/66/>.:;1,H1:;/,1.210,-./7>.140/66/0,6I0@I>1712,YP3/1.>,<=8,Z[E,-R3@,\]ZZB,X6K/.>.6L.
S/6.31.6,̂;60=I,I24,D86>/;1.6,_,X6K/.L.,S/6.31.6B,̀aZ\bcZ],I24,̀aZ\dcZ]B,SPèe\]ZZeZFfB,H2E,g]hE


+[,,,,,,_8,<=3>.1712412,56>>,71;/,6I0,412,418,?13.:;/0;=K,<=3>.1712412,DL/12,;13<=3B,4600,460,<=3>171241
?13.:;/,01.21,43.//1,53671,6IK,4.1,i3R8.001,0/O/@/B,26:;,413,718RM,j,f,DC0E,g,PG/?,4.1,D3C1./12,@I8
DI0C6I,413,.2,H141,0/1;12412,?181.2410/36M1,1.21,k13L>.1K13I27,62,4.1,C1/31KK1241,?181.241
4630/1>>12E,G=,;6C1,4.1,TI241031NIC>.L,l1I/0:;>624,<=2,413,.2,D3/E,+,DC0E,+,413,G1:;0/12,H.:;/>.2.1
<=37101;1212,-97>.:;L1./,?1C36I:;,7186:;/B,4.1,Q.1K13I27,C10/.88/13,T6I>1.0/I2712,413,Q.1K13I27,<=2
?17120/R2412,7>1.:;@I0/1>>12E


+b,,,,,,S0,.0/,2.:;/,G6:;1,410,?13.:;/0;=K0B,1.21,0=>:;1,i3R8.001,.2,53671,@I,0/1>>12E,l6,@I8,1.212,4.1,m>R713.2
410,DI076270<13K6;3120,71>/124,86:;/B,4600,0.1,8./,413,V=326;81,413,D3C1./12,@I8,DI0C6I,413,.2,H141
0/1;12412,?181.2410/36M1,l.120/>1.0/I2712,13C36:;/,;6C1B,0=,4600,D3/E,+,DC0E,F,413,G1:;0/12,H.:;/>.2.1
2.:;/,62A124C63,01.B,I24,@I8,6241312,413,k=3/>6I/,<=2,D3/E,+,DC0E,F,I24,D3/E,F,DC0E,\,413,G1:;0/12
H.:;/>.2.1B,4.1,4.1,Q.1K13I27,<=2,?17120/R2412,C@AE,4.1,S3C3.27I27,<=2,l.120/>1.0/I2712,C1/31KK12B
n14=:;,13;1C>.:;1,P2/130:;.141,6IKA1.0/B,.0/,10,G6:;1,410,<=3>1712412,?13.:;/0B,@I,OC13N3OK12B,=C,26:;
41I/0:;18,H1:;/,4.1,D3C1./12,@I8,DI0C6I,4.1013,G/36M1,1.21,k13L>.1K13I27,4630/1>>12E


+d,,,,,,_2,T1@I7,6IK,D3/E,+,DC0E,F,413,G1:;0/12,H.:;/>.2.1,.0/,4636IK,;.2@IA1.012B,4600,413,UA1:L,4.1013
T10/.88I27,463.2,C10/1;/B,0.:;13@I0/1>>12B,4600,413,G/1I13NK>.:;/.71B,413,KO3,01.212,N3.<6/12,T1463K,=413
412,01.210,i130=26>0,1.212,?17120/624,12/2.88/B,I24,413,S24<13C36I:;13B,413,1.212,?17120/624,7>1.:;13
D3/,13A.3C/B,7>1.:;C1;6241>/,A13412,YP3/1.>,<=8,ZZE,-6.,\]Z[B,i=0262.6,_2<10/812/B,̀ afFcZFB
SPèe\]Z[efFZB,H2E,g],I24,4.1,4=3/,6271KO;3/1,H1:;/0N31:;I27hE,l.1,T10/1I13I27,413,.2,D3/E,+,DC0E,F
G6/@,Z,413,G1:;0/12,H.:;/>.2.1,13AR;2/12,S2/26;812,4.12/,2R8>.:;,@I3,V13;.2413I27,<=2,I2<130/1I13/18
S24<13C36I:;,YP3/1.>,<=8,f]E,G1N/18C13,\]Z]B,S-_,?3=INB,̀a+bZc]bB,SPèe\]Z]e++dB,H2E,ZbhE


F],,,,,,UI,4.1018,UA1:L,0/1>>/,4.101,T10/.88I27,C10/.88/1,P80R/@1B,KO3,4.1,413,G/1I13NK>.:;/.71,L1.21
/6/0R:;>.:;1,?1712>1.0/I27,13;6>/12,;6/B,12/71>/>.:;,6I071KO;3/12,Q.1K13I2712,<=2,?17120/R2412,7>1.:;B
4.1,413,-1;3A13/0/1I13,I2/13>.1712,YP3/1.>,<=8,Z[E,oI>.,\]ZgB,T̀ H,Q160.27,_5XB,̀ agfbcZfB
SPèe\]Zge\]dfB,H2E,\fhE


FZ,,,,,,?126I13,71067/,0/1>>/,D3/E,+,DC0E,F,413,G1:;0/12,H.:;/>.2.1,4.1,S2/26;81,1.210,?17120/6240,4I3:;,1.212
G/1I13NK>.:;/.712,6I0,01.218,P2/1321;812,KO3,01.212,N3.<6/12,T1463K,=413,KO3,412,T1463K,01.210,i130=26>0
=413,6>0,I212/71>/>.:;1,UIA124I27,=413,6>>7181.2,KO3,I2/1321;8120K31841,UA1:L1,1.213,Q.1K13I27,<=2
?17120/R2412,71712,S2/71>/,7>1.:;B,A122,4.1013,?17120/624,=413,01.21,T10/624/1.>1,@I8,<=>>12,=413
/1.>A1.012,V=30/1I136C@I7,C131:;/.7/,;6C12,YP3/1.>,<=8,ZZE,-6.,\]Z[B,i=0262.6,_2<10/812/B,̀afFcZFB
SPèe\]Z[efFZB,H2E,gZ,I24,4.1,4=3/,6271KO;3/1,H1:;/0N31:;I27hE,o14=:;,0/1>>/,4.101,T10/.88I27
S2/26;812,KO3,?10:;12L1,<=2,713.2718,k13/,I24,KO3,k63128I0/13,KO3,4.1,UA1:L1,410,P2/1321;8120
1.213,Q.1K13I27,<=2,?17120/R2412,71712,S2/71>/,2.:;/,7>1.:;E


F\,,,,,,S0,.0/,6I:;,K10/@I0/1>>12B,4600,6I0,412,D2/A=3/12,6IK,4.1,130/1,I24,4.1,@A1./1,53671,;13<=371;/B,4600,4.1
G1:;0/1,H.:;/>.2.1,46;.2,6I0@I>1712,.0/B,4600,I2/13,P80/R2412,A.1,41212,410,DI076270<13K6;3120,4.1
D3C1./12,@I8,DI0C6I,1.213,?181.2410/36M1,1.2,H1:;/,6IK,V=30/1I136C@I7,139KK212,I24,6>0,I212/71>/>.:;1
pC13/367I27,1.2710/IK/,A13412,L92212B,0=,4600,1.2.71,V=36I001/@I2712,KO3,4.1,D2A124I27,<=2,D3/E,+
DC0E,F,4.1013,H.:;/>.2.1,13KO>>/,0.24E







��������� ����	
�
��������


��������������������������������������������������� �!""�#$��%� $��� $��&��' �($���� "$�� �����$��� &��$��'�����% �$��� )"�*�"� ""�"�


+,------./012314-5617718-391-.2:19618-;/4-./5:</-391512-=62<01->1981-?15@A18>1-BC8-D1298D14-E126-C312
E<2184/5612-94-=9881-391512-F156944/8D-3<2G


+H------I<-391-.2:19618-<8-391-:1621JJ1831-?1419831-12:2<@A6-K/2318L-561A6-5@A791079@A-J156L-3<55->198-M<77-315
N12:2</@A5-JO2-318-P29B<618-F13<2J-C312-318-315-Q125C8<75-315-R861281A4185-BC2791D6-/83-</@A-391
S/C238/8D-;/-/861281A4185J214318-SK1@>18-</5D15@A7C5518-956L-3<-39151-.2:19618-JO2-391-F13O2J89551
312-T7UD1298-315-./5D<8D5B12J<A2185-3/2@AD1JOA26-K/2318G-I91512-716;6D18<8861-R456<83-561A6-V13C@A-312
.8K183/8D-BC8-.26G-W-.:5G-+-312-=1@A5618-X9@A679891-89@A6-186D1D18G-Y<@A-312-X1@A65P21@A/8D-315
?129@A65ACJ5-D1A6-8U479@A-</5-519814-EC267</6-A12BC2L-3<55-.26G-W-.:5G-+-=<6;-Z-312-=1@A5618-X9@A679891
391-[868<A41-19815-?1D1856<835-3/2@A-19818-=61/12PJ79@A69D18-</5-519814-R861281A418L-318-391512
/8186D17679@A-K19612D9:6L-3<88-19812-\91J12/8D-D1D18-[86D176-D719@A561776-/83-5C496-312-]1A2K126561/12
/8612K92J6L-K188-391512-?1D1856<83-;/-19814-NC2561/12<:;/D-:121@A69D6-A<6L-CA81-3<55-15-D2/835U6;79@A
1865@A193183-KU21L-C:-39151-E19612D<:1-JO2-391-SK1@>1-315-R861281A4185-56<66J98316-̂R26197-BC4
_̀G-.P297-ZaaaL-T/K<96-Q162C71/4L-bcHdeàL-[RfbfZaaaf_g,L-X8G-__hG


+W------[:185C-561A6-312-BC4-BC271D18318-?129@A6-12KUA861-R456<83L-3<55-391-98-X131-561A1831-?1419831562<01
89@A6-BC8-312-:1621JJ18318-?1419831-;/-P29B<618-SK1@>18-D18/6;6-K923L-5C83128-B91741A2-D2<695-314
iJJ18679@A18-N12>1A2-CJJ18561A6L-312-.8K183/8D-BC8-.26G-W-.:5G-+-312-=1@A5618-X9@A679891-D2/835U6;79@A
89@A6-186D1D18G-j4-=9881-391512-F156944/8D-:1629JJ6-391-[868<A41-19815-?1D1856<835-JO2-1981
N12K183/8D-;/-5C7@A18-SK1@>18-V1318J<775-391-[868<A41-/83-N12K183/8D-3/2@A-318-=61/12PJ79@A69D18L
94-BC2791D18318-M<77-391-T7UD1298-315-./5D<8D5B12J<A2185L-/83-89@A6-3/2@A-19818-I296618L-<75C-391
:1621JJ1831-?1419831G-I91-.2:19618-;/4-./5:</-391512-=62<01-K/2318-V13C@A-</5D1JOA26L-/4-318
F13O2J895518-312-T7UD1298-315-./5D<8D5B12J<A2185-8<@A;/>C4418L-/83-3<5-[2D1:895-391512-.2:19618-k
391-=62<01L-391-125@A7C5518-K/231L-/4-318-=@AK127<56B12>1A2-</J;/81A418L-312-BC4-F16291:-315
T<7>56198:2/@A5-A12BC2D12/J18-K923-k-K923-BC2-<7714-JO2-9A21-F13O2J89551-D18/6;6G


++------.8D159@A65-312-l<65<@A1L-3<55-391-\91J12/8D-312-BC8-312-T7UD1298-315-./5D<8D5B12J<A2185-/8186D17679@A
3/2@AD1JOA2618-.2:19618-;/4-./5:</-312-98-X131-561A18318-?1419831562<01-<8-391-:1621JJ1831-?1419831
89@A6-D119D816-956L-;/-19814-/8B12561/12618-[83B12:2</@A-C312-19814-N1256C0-D1D18-318-?2/835<6;-312
?719@A:1A<837/8D-;/-JOA218L-5617718-5C7@A1-.2:19618-V13C@A->19818-R45<6;-3<2L-312-19812-\91J12/8D-BC8
?1D1856U8318-D1D18-[86D176-94-=9881-BC8-.26G-W-.:5G-+-312-=1@A5618-X9@A679891-D719@A;/5617718-956G


+̀------=17:56-K188-391-98-X131-561A1831-?1419831562<01-314-iJJ18679@A18-N12>1A2-CJJ18561A6L-956-8U479@A-312
6<65U@A79@A1-[83B12:2</@A-391512-=62<01-;/-:12O@>59@A69D18G-./5-312-.86KC26-</J-391-12561-M2<D1-D1A6
A12BC2L-3<55-BC2:1A<7679@A-312-BC4-BC271D18318-?129@A6-BC2;/81A418318-m:12P2OJ/8D18-;/4-19818-391
.2:19618-;/4-./5:</-391512-=62<01-312-T7UD1298-315-./5D<8D5B12J<A2185-;/D/61>C4418-/83-19818
3921>618-/83-/8496617:<218-S/5<4418A<8D-496-9A212-D15<4618-K9265@A<J679@A18-lU69D>196-</JK19518L-391
;/-:1561/12618-R45U6;18-JOA26L-/83-;/4-<831218-391-TC5618-312-BC8-312-T7UD1298-315-./5D<8D5B12J<A2185
:1;CD1818L-496-318-.2:19618-;/4-./5:</-391512-=62<01-98-N12:983/8D-561A18318-[98D<8D571956/8D18-;/
318-TC5618171418618-312-BC8-9A2-BC2D18C441818-./5D<8D5/45U6;1-D1Ai218G


+d------Y<@A-<771314-956-</J-391-329661-M2<D1-;/-<86KC2618L-3<55-.26G-W-.:5G-+-312-=1@A5618-X9@A679891-3<A98
</5;/71D18-956L-3<55-;/D/85618-19812-?1419831-3/2@AD1JOA261-.2:19618-;/4-./5:</-19812
?1419831562<01L-391-312-nJJ18679@A>196-CJJ18561A6L-<:12-94-X<A418-312-K9265@A<J679@A18-lU69D>196-315
=61/12PJ79@A69D18L-312-39151-.2:19618-/8186D17679@A-3/2@AD1JOA26-A<6L-BC8-9A4-5CK91-BC8-312-nJJ18679@A>196
D18/6;6-K923L->19818-R45<6;-3<25617718L-312-19812-\91J12/8D-BC8-?1D1856U8318-D1D18-[86D176-94-=9881
391512-F156944/8D-D719@A;/5617718-956G


opqrstu


+a------MO2-391-Q<261918-315-./5D<8D5B12J<A2185-956-3<5-N12J<A218-l197-315-:194-BC271D18318-?129@A6-<8AU8D9D18
N12J<A2185v-391-TC56181865@A193/8D-956-3<A12-=<@A1-391515-?129@A65G-I91-./57<D18-<831212-F161979D612-JO2
391-.:D<:1-BC8-[2>7U2/8D18-BC2-314-?129@A65ACJ-5983-89@A6-1256<66/8D5JUA9DG
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+,-./01-12.3452/12.678./14.3140968-6:;.<+9681.=7>>14?.;54.@1968.14A7228B


CDEEEEEEFGHDECIEFJKDELEMNOPKHDEQERSGETSOPKHSUEVWOPHXWUWSEIIYZ[[Y\] ÊRSKEVQHSKE_̀aECIDEbQWECcIIEdNG
eQGà UWKWSGNUfERSGEVSOPHK_̀GKOPGWgHSUERSGEbWHfXWSRKHQQHSUEhJSGERWSEiaKQHdKHSNSGUEj
ŜaSWUKQaSKEbSPGkSGHKHSNSGKlKHSamESWUPSWHXWOPSEKHSNSGngXWOPHWfSEMSaSKKNUfKfGNURXQfSEWKH
RQPWUEQNKdNXSfSUoERQKKESWUETHSNSGngXWOPHWfSGESWUEVSOPHEQNgEFJdNfERSGEp̀GKHSNSGEghGERWS
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ŜaSWURSERNGOPfSghPGHSEFGJSWHSUEdNaEFNKJQNESWUSGÊSaSWURSKHGQqSoERWSERSGEuggSUHXWOPtSWH
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Urteil vom 27. November 2019, I R 40/19 (I R 14/16) 
Verzicht auf Darlehenszinsen in grenzüberschreitenden Dreieckskonstellationen - Verhältnis von § 1 Abs. 1 AStG und § 8 
Abs. 3 Satz 2 KStG


ECLI:DE:BFH:2019:U.271119.IR40.19.0


BFH I. Senat


AStG § 1 Abs 1 , AStG § 1 Abs 4 , KStG § 8 Abs 3 S 2 , EStG § 6 Abs 6 S 2 , EG Art 43 , AEUV Art 49 , EGAbk CZE Art 45 Abs 3 


vorgehend Sächsisches Finanzgericht , 26. Januar 2016, Az: 3 K 653/11


Leitsätze


1. Für das Vorliegen einer Geschäftsbeziehung i.S. des § 1 Abs. 4 AStG kommt es seit der Neufassung durch das 
Steuervergünstigungsabbaugesetz nicht mehr darauf an, ob die Darlehensnehmerin ihre unternehmerische Funktion 
mangels Eigenkapitalausstattung nicht erfüllen könnte.


2. Wird die Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG auf einen Zinsverzicht gegenüber einer ausländischen 
Darlehensnehmerin gestützt, muss dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit eingeräumt werden, den Nachweis für etwaige 
wirtschaftliche Gründe für den Abschluss des (nicht fremdüblichen) Geschäfts zu erbringen (EuGH-Urteil Hornbach-
Baumarkt vom 31.05.2018 - C-382/16, EU:C:2018:366, HFR 2018, 580). Diese Prüfung ist den nationalen Gerichten 
vorbehalten und vorrangig Aufgabe der Finanzgerichte.


3. Die Bestimmungen des Unionsrechts sind vom Zeitpunkt des Beitritts eines Mitgliedstaats an verbindlich, so dass sie für 
zukünftige Auswirkungen vor dem Beitritt entstandener Sachverhalte gelten; demgegenüber entfalten diese keine 
"Vorwirkung" für vor dem Beitritt bereits abgeschlossene Sachverhalte.


4. Aus der Formulierung "unbeschadet anderer Vorschriften" in § 1 Abs. 1 AStG ergibt sich kein Vorrang des § 8 Abs. 3 Satz 
2 KStG. Beide Vorschriften überlagern einander vielmehr in dem Sinne, dass sich eine Gewinnkorrektur nach der einen 
Vorschrift erübrigt, wenn sie bereits nach der anderen vollzogen wurde. Soweit die Rechtsfolgen der beiden Vorschriften 
nicht voneinander abweichen, kann der Rechtsanwender wählen, welche von ihnen er vorrangig prüft.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Sächsischen Finanzgerichts vom 26.01.2016 - 3 K 653/11 aufgehoben.


Die Sache wird an das Sächsische Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine inländische GmbH, war in den Jahren 2003 und 2004 (Streitjahre) 
Alleingesellschafterin und zugleich Organträgerin der A GmbH mit Sitz im Inland; daneben war sie 
Alleingesellschafterin der C s.r.o. mit Sitz in der Tschechischen Republik.
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2 Zur Finanzierung eines Grundstückskaufs und zur Erschließung eines Grundstücks gewährten sowohl die Klägerin als 
auch die A GmbH der C s.r.o. Darlehen mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einer Verzinsung von 6,3 % p.a. 
Sämtliche Darlehen wurden durch Erklärung vom 18.09.2003 rückwirkend ab dem 01.01.2003 sowie für die Zukunft 
zinsfrei gestellt. Das ursprünglich zuständige Finanzamt X rechnete in den Streitjahren Zinseinnahmen in Höhe von 
jeweils 6,3 % außerbilanziell wieder hinzu.


3 Die Klage hatte keinen Erfolg (Sächsisches Finanzgericht --FG--, Urteil vom 26.01.2016 - 3 K 653/11, Entscheidungen 
der Finanzgerichte 2016, 1328).


4 Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin. Die Klägerin rügt die Verletzung materiellen Rechts und beantragt, 
das Urteil des Sächsischen FG vom 26.01.2016 aufzuheben und die streitgegenständlichen Bescheide vom 06.12.2007 
jeweils in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 28.03.2011 dergestalt abzuändern, dass die Körperschaftsteuer 
2003 auf ... €, die Körperschaftsteuer 2004 auf ... €, der Gewerbesteuermessbetrag 2003 auf ... € und der 
Gewerbesteuermessbetrag 2004 auf ... € festgesetzt werden.


5 Während des Revisionsverfahrens ist infolge einer Neuorganisation der Finanzbehörden der nunmehrige Beklagte und 
Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) für die Besteuerung der Klägerin zuständig geworden.


6 Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.


7 Das Bundesministerium der Finanzen ist dem Verfahren beigetreten (§ 122 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). 
Es unterstützt, ohne einen eigenen Antrag zu stellen, das Vorbringen des FA.


Entscheidungsgründe


II.


8 Das FA ist mit Wirkung zum 01.12.2018 aufgrund eines Organisationsaktes der Finanzverwaltung in die Zuständigkeit 
und hierdurch im Wege des gesetzlichen Beteiligtenwechsels in die Beteiligtenstellung des Finanzamts X eingetreten 
(vgl. Senatsbeschluss vom 31.08.2016 - I B 146/15, BFH/NV 2016, 1756, m.w.N.).


III.


9 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das 
Sächsische FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FGO).


10 1. Die vorinstanzlichen Feststellungen reichen nicht aus, um entscheiden zu können, ob einer außerbilanziellen 
Korrektur der Gewinnminderung, die auf der am 18.09.2003 vereinbarten zukünftigen Zinslosigkeit des Darlehens 
der Klägerin gegenüber der C s.r.o. beruht, ab dem 01.05.2004 das Unionsrecht entgegensteht.


11 a) Auf Grundlage des innerstaatlichen Rechts ist die vorgenannte Gewinnminderung nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz) i.d.F. des Gesetzes zum Abbau von 
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Steuervergünstigungen und Ausnahmeregelungen (Steuervergünstigungsabbaugesetz --StVergAbG--) vom 
16.05.2003 (BGBl I 2003, 660, BStBl I 2003, 321) --AStG-- außerbilanziell zu korrigieren.


12 aa) Werden Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus Geschäftsbeziehungen mit einer ihm nahestehenden Person 
dadurch gemindert, dass er im Rahmen solcher Geschäftsbeziehungen zum Ausland Bedingungen vereinbart, die von 
denen abweichen, die voneinander unabhängige Dritte unter gleichen oder ähnlichen Verhältnissen vereinbart 
hätten, so sind seine Einkünfte unbeschadet anderer Vorschriften gemäß § 1 Abs. 1 AStG so anzusetzen, wie sie unter 
den zwischen unabhängigen Dritten vereinbarten Bedingungen angefallen wären.


13 bb) Das unverzinsliche Darlehen der Klägerin an die C s.r.o. ist Gegenstand einer Geschäftsbeziehung im 
vorgenannten Sinne.


14 (1) Der Senat hat zwar zu der im Jahr 1985 geltenden Rechtslage entschieden, dass die Garantieerklärung einer 
Konzern-Obergesellschaft zugunsten eines anderen konzernangehörigen Unternehmens nicht im Rahmen einer 
Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Unternehmen abgegeben wird, wenn die begünstigte Gesellschaft mangels 
ausreichender Eigenkapitalausstattung ohne sie ihre konzerninterne Funktion nicht erfüllen könnte (Senatsurteil vom 
29.11.2000 - I R 85/99, BFHE 194, 53, BStBl II 2002, 720). Er hat ferner erkannt, dass diese Beurteilung 
gleichermaßen für diejenige Fassung des Außensteuergesetzes gilt, die durch das Steueränderungsgesetz 1992 vom 
25.02.1992 (BGBl I 1992, 297, BStBl I 1992, 146) geschaffen worden war und seit dem 01.01.1992 gegolten hatte 
(Senatsurteil vom 27.08.2008 - I R 28/07, BFH/NV 2009, 123). Danach konnten beispielsweise unverzinsliche 
Gesellschafterdarlehen dann nicht Gegenstand einer Geschäftsbeziehung sein, wenn sie entweder nach den 
Vorschriften des für die Darlehensnehmerin maßgeblichen Gesellschaftsrechts als Zuführung von Eigenkapital 
anzusehen sind (Senatsurteil vom 30.05.1990 - I R 97/88, BFHE 160, 567, BStBl II 1990, 875) oder wenn sie der 
Zuführung von Eigenkapital in einer Weise nahestehen, die eine steuerrechtliche Gleichbehandlung mit jener 
gebieten (Senatsurteil in BFH/NV 2009, 123). Letzteres ist insbesondere dann der Fall, wenn die 
Darlehensgewährung eine unzureichende Eigenkapitalausstattung der Kapitalgesellschaft ausgleicht und eine 
notwendige Bedingung dafür ist, dass diese Gesellschaft die ihr zugedachte wirtschaftliche Funktion erfüllen kann 
(Senatsurteile vom 23.06.2010 - I R 37/09, BFHE 230, 156, BStBl II 2010, 895; in BFHE 194, 53, BStBl II 2002, 720; in 
BFH/NV 2009, 123; Senatsbeschluss vom 29.04.2009 - I R 26/08, BFH/NV 2009, 1648).


15 (2) Das Außensteuergesetz ist jedoch mit erstmaliger Wirkung zum Veranlagungszeitraum 2003 (§ 21 Abs. 11 Satz 1 
AStG i.d.F. des StVergAbG) durch das Steuervergünstigungsabbaugesetz erneut geändert worden. Die Änderungen 
sind daher auch für die Streitjahre zu beachten.


16 Nach § 1 Abs. 4 AStG ist Geschäftsbeziehung seitdem jede den Einkünften zugrunde liegende schuldrechtliche 
Beziehung, die keine gesellschaftsvertragliche Vereinbarung ist und entweder beim Steuerpflichtigen oder bei der 
nahestehenden Person Teil einer Tätigkeit ist, auf die die §§ 13, 15, 18 oder 21 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
anzuwenden sind oder im Fall eines ausländischen Nahestehenden anzuwenden wären, wenn die Tätigkeit im Inland 
vorgenommen würde. Ausweislich der Gesetzesbegründung hat es für das Bestehen einer Geschäftsbeziehung keine 
Bedeutung, ob sie betrieblich oder gesellschaftsrechtlich veranlasst ist, ob und inwieweit ihr also betriebliche oder 
gesellschaftliche Erwägungen zugrunde liegen. Deshalb sollen beispielsweise u.a. auch zinslose Darlehen zu den 
Geschäftsbeziehungen gehören, und zwar "unabhängig davon, ob sie fehlendes Eigenkapital der Tochtergesellschaft 
ersetzen oder die wirtschaftliche Betätigung dieser Gesellschaft stärken sollen" (BTDrucks 15/119, S. 53).


17 (3) Entgegen der Auffassung der Klägerin kommt es daher nicht (mehr) darauf an, ob die C s.r.o. mangels 
Eigenkapitalausstattung ihre unternehmerische Funktion nicht erfüllen konnte. Vielmehr ist das zinslose Darlehen 
der Klägerin an die C s.r.o. im Rahmen einer Geschäftsbeziehung i.S. des § 1 Abs. 4 AStG gewährt worden.
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18 cc) Nach den bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) wäre unter unabhängigen Dritten --entsprechend 
der ursprünglichen Abrede zwischen der Klägerin und der C s.r.o.-- ein Zinssatz in Höhe von 6,3 % p.a. vereinbart 
worden. Die nachträgliche Vereinbarung weicht somit vom Fremdüblichen ab. Zudem sind die Klägerin und die 
C s.r.o. einander nahestehende Personen i.S. des § 1 Abs. 2 Nr. 1  3. Alternative AStG.


19 b) Eine Korrektur nach § 1 Abs. 1 AStG in der vom innerstaatlichen Recht vorgegebenen Höhe (6 % p.a.) steht jedoch, 
soweit sie die Gewinnminderungen ab dem 01.05.2004 betrifft, mit unionsrechtlichen Anforderungen nicht 
uneingeschränkt in Einklang. Für eine Entscheidung hierüber bedarf es weiterer Sachaufklärung durch das FG.


20 aa) Zwar stellt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union --früher: Europäischer Gerichtshof-
- (EuGH) eine Regelung wie diejenige des § 1 Abs. 1 AStG grundsätzlich eine zur Wahrung der ausgewogenen 
Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten gerechtfertigte Beschränkung der 
Niederlassungsfreiheit (Art. 43 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft i.d.F. des Vertrags von 
Nizza zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte --EG--, Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften --ABlEG-- 2002, Nr. C 325, 1, jetzt Art. 49 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
i.d.F. des Vertrags von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft --AEUV--, Amtsblatt der Europäischen Union --ABlEU-- 2008, 
Nr. C 115, 47) dar (EuGH-Urteil Hornbach-Baumarkt vom 31.05.2018 - C-382/16, EU:C:2018:366, Höchstrichterliche 
Finanzrechtsprechung --HFR-- 2018, 580).


21 bb) Allerdings müsse dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit eingeräumt werden, Nachweise für etwaige 
wirtschaftliche Gründe für den Abschluss des Geschäfts zu erbringen (EuGH-Urteil Hornbach-Baumarkt, 
EU:C:2018:366, Rz 57, HFR 2018, 580). Diese Prüfung sei dem nationalen Gericht vorbehalten und ist vorrangig 
Aufgabe des FG. Im Streitfall hat das FG indes keine Feststellungen zu etwaigen wirtschaftlichen Gründen für den 
Abschluss des zinslosen Darlehens zwischen der Klägerin und der C s.r.o. getroffen.


22 c) Das FG wird deshalb der Klägerin die Möglichkeit einzuräumen haben, wirtschaftliche Gründe für den Abschluss 
des zinslosen Darlehens vorzubringen.


23 aa) Dabei wird es zu berücksichtigen haben, dass die Niederlassungsfreiheit insofern erst auf die 
Gewinnminderungen anwendbar ist, die ab dem Unionsbeitritt der Tschechischen Republik und somit ab dem 
01.05.2004 eintreten.


24 (1) Wie sich aus Art. 2 der Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, u.a. und die 
Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge --Beitrittsakte-- (ABlEU 2003, Nr. L 236, 33) ergibt, 
sind die Bestimmungen der ursprünglichen Verträge, u.a. die Art. 43 EG und Art. 49 AEUV, für die Tschechische 
Republik vom Zeitpunkt ihres Beitritts an verbindlich, so dass sie für zukünftige Auswirkungen vor dem Beitritt 
entstandener Sachverhalte gelten (vgl. EuGH-Urteile Milivojević vom 14.02.2019 - C-630/17, EU:C:2019:123; 
Saldanha und MTS Securities Corporation/Hiross vom 02.10.1997 - C-122/96, EU:C:1997:458, Slg. 1997, I-5325). Für 
die außerbilanziellen Korrekturen, die auf den Zeitraum vor dem Unionsbeitritt der Tschechischen Republik 
entfallen, gilt dies hingegen nicht, da die Beitrittsakte und demgemäß das Gemeinschaftsrecht insoweit keine 
"Vorwirkung" entfalten (vgl. EuGH-Urteile Varna Holideis vom 27.06.2018 - C-364/17, EU:C:2018:500; Pokrzeptowicz-
Meyer vom 29.01.2002 - C-162/00, EU:C:2002, 57, Slg. 2002, I-1049).


25
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(2) Das FG wird sodann davon auszugehen haben, dass die im EuGH-Urteil Hornbach-Baumarkt (EU:C:2018:366, HFR 
2018, 580) genannten wirtschaftlichen Gründe (hier: "gewisse" Finanzierungsverantwortung der Klägerin für C s.r.o.; 
Partizipation an deren Erfolg z.B. über Gewinnausschüttungen) nicht i.S. eines Automatismus Vorrang vor der 
Wahrung der territorialen Besteuerungsrechte der Mitgliedstaaten haben. Aus den Formulierungen des Urteils (vgl. 
dort Rz 54, 56 f.: "können") ergibt sich vielmehr zweifelsfrei, dass das nationale Gericht Gründe dieser Art zu 
berücksichtigen und damit im Rahmen einer Abwägung daran zu messen hat, mit welchem Gewicht die jeweils zu 
beurteilende Abweichung vom Maßstab des Fremdüblichen in den Territorialitätsgrundsatz und die hierauf 
gründende Zuordnung der Besteuerungsrechte eingreift (Senatsurteil vom 27.02.2019 - I R 73/16, BFHE 263, 525, 
BStBl II 2019, 394).


26 (3) Dieser Prüfungsauftrag lässt Raum für die der ständigen Spruchpraxis des erkennenden Senats entsprechende 
"geltungserhaltende Reduktion" einer nationalen Norm, um dem Anwendungsvorrang des unionsrechtlichen 
Primärrechts vor dem nationalen Recht durch das "Hineinlesen" der vom EuGH verbindlich formulierten 
gemeinschaftsrechtlichen Erfordernisse in die betroffene nationale Norm Rechnung zu tragen (vgl. z.B. Senatsurteile 
vom 21.10.2009 - I R 114/08, BFHE 227, 64, BStBl II 2010, 774; vom 10.01.2007 - I R 87/03, BFHE 216, 312, BStBl II 
2008, 22; vom 09.08.2006 - I R 31/01, BFHE 214, 496, BStBl II 2007, 838).


27 bb) Demgegenüber würde einer Einkünftekorrektur bei der Klägerin gemäß § 1 Abs. 1 AStG hinsichtlich der 
Zinslosigkeit bis zum 30.04.2004 das Unionsrecht von vornherein nicht widerstreiten.


28 (1) Die angesichts der nach § 1 Abs. 2 AStG erforderlichen "wesentlichen Beteiligung" einschlägige 
Niederlassungsfreiheit (Art. 43 EG, jetzt Art. 49 AEUV) wäre insoweit nicht anwendbar, weil die 
Niederlassungsfreiheit nur im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union gewährleistet ist, zu denen 
die Tschechische Republik bis zum Beitritt am 01.05.2004 nicht gehörte (vgl. Senatsurteil vom 27.02.2019 - 
I R 51/17, BFHE 264, 292).


29 (2) Ebenso würde jedenfalls unter den im Streitfall gegebenen Umständen ein Freiheitsschutz aufgrund des zwischen 
den Europäischen Gemeinschaften und der Tschechischen Republik am 19.12.1994 geschlossenen 
Assoziationsabkommens (ABlEG 1994, Nr. L 360, 2) ausscheiden. Zwar sind Assoziationsabkommen nach der 
Rechtsprechung des EuGH "integrierende Bestandteile der Gemeinschaftsrechtsordnung" (vgl. Senatsurteil in BFHE 
230, 156, BStBl II 2010, 895, m.w.N.); insbesondere die danach zu gewährende Niederlassungsfreiheit hat 
unmittelbare Wirkung und räumt den Angehörigen des Assoziierungsstaats entsprechende Rechte ein (z.B. EuGH-
Urteile Jany u.a. vom 20.11.2001 - C-268/99, EU:C:2001:616, Slg. 2001, I-8615; Barkoci und Malik vom 27.09.2001 - 
C-257/99, EU:C:2001, 491, Slg. 2001, I-6557; Kondova vom 27.09.2001 - C-235/99, EU:C:2001:489, Slg. 2001, I-6427; 
Gloszczuk vom 27.09.2001 - C-63/99, EU:C:2001:488, Slg. 2001, I-6369). Doch gewähren die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften nach Art. 45 Abs. 3 des Assoziationsabkommens mit der Tschechischen Republik nicht 
das von Art. 43 EG (jetzt Art. 49 AEUV) umfassend geschützte Recht auf freie Niederlassung, sondern (nur) im 
jeweiligen Mitgliedstaat für die Niederlassung tschechischer Gesellschaften und Staatsangehöriger sowie für deren 
Geschäftstätigkeit eine (eingeschränkte) Inländergleichbehandlung. Die Beteiligung eines Inländers an einer 
tschechischen Kapitalgesellschaft in der Tschechischen Republik ist hiernach nicht geschützt (s. bereits Senatsurteil 
in BFHE 230, 156, BStBl II 2010, 895; Senatsbeschlüsse vom 17.05.2005 - I B 108/04, BFH/NV 2005, 1778; vom 
07.01.2004 - I S 5, 6/03 (PKH), BFH/NV 2004, 637, dort bezogen auf die Türkei).


30 2. Das FG hat im Rahmen der Gewinnermittlung ferner keine ausreichenden Feststellungen dazu getroffen, ob die bis 
zum 17.09.2003 entstandenen Zinsforderungen, auf die die Klägerin gegenüber der C s.r.o. verzichtet hat, im 
Zeitpunkt des Verzichts werthaltig waren.


Seite 5 von 10







31 a) Die Klägerin ermittelt ihren Gewinn nach § 8 Abs. 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) i.V.m. § 4 Abs. 1 
EStG. Sie muss dabei gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres das 
Betriebsvermögen ansetzen, das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
auszuweisen ist und die Bewertung jenes Betriebsvermögens nach § 6 EStG vornehmen. Wird ein einzelnes 
Wirtschaftsgut im Wege des Tausches übertragen, bemessen sich gemäß § 6 Abs. 6 Satz 1 EStG die 
Anschaffungskosten nach dem gemeinen Wert des hingegebenen Wirtschaftsguts. Erfolgt die Übertragung im Wege 
der verdeckten Einlage, erhöhen sich die Anschaffungskosten der Beteiligung an der Kapitalgesellschaft gemäß § 6 
Abs. 6 Satz 2 EStG um den Teilwert des eingelegten Wirtschaftsguts. Danach kommt eine Erhöhung des 
Beteiligungswerts der Klägerin an der C s.r.o. in Höhe der bis zum 17.09.2003 entstandenen Zinsforderungen aus den 
Darlehen der Klägerin gegenüber der C s.r.o. gemäß § 6 Abs. 6 Satz 2 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG in Betracht, 
soweit die Forderungsverzichte steuerrechtlich zu verdeckten Einlagen der Klägerin in die C s.r.o. geführt haben.


32 b) Unter einer verdeckten Einlage ist die Zuwendung eines bilanzierbaren Vermögensvorteils aus 
gesellschaftsrechtlichen Gründen ohne Entgelt in Gestalt von Gesellschaftsrechten zu verstehen (vgl. z.B. 
Senatsurteil vom 27.05.2009 - I R 53/08, BFHE 226, 500, m.w.N.). Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Nach den 
bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) hatte der Verzicht der Klägerin gegenüber der C s.r.o. auf die 
entstandenen Zinsen seine Ursache im Gesellschaftsverhältnis, so dass --dem Grunde nach-- eine verdeckte Einlage 
der Klägerin in die C s.r.o. vorliegt.


33 c) Den Feststellungen des FG lässt sich indes nicht entnehmen, ob und ggf. inwieweit die bis zum 17.09.2003 
entstandenen Zinsforderungen werthaltig waren. Nach der Rechtsprechung des Großen Senats des Bundesfinanzhofs 
(BFH) führt ein durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasster Forderungsverzicht zu einer verdeckten Einlage (nur) in 
Höhe des Teilwerts der Forderung im Zeitpunkt des Verzichts (Beschluss vom 09.06.1997 - GrS 1/94, BFHE 183, 187, 
BStBl II 1998, 307). Soweit die Forderung zu diesem Zeitpunkt nicht (mehr) werthaltig war, kommt es hingegen zu 
keiner Erhöhung des Beteiligungswerts der C s.r.o. bei der Klägerin.


34 aa) Den hiernach maßgeblichen Teilwert einer erlassenen Gesellschafterforderung im Zeitpunkt des Erlasses zu 
ermitteln, ist im gerichtlichen Verfahren vorrangig Aufgabe des FG. Die von diesem getroffene Wertbestimmung kann 
im Revisionsverfahren nur daraufhin überprüft werden, ob sie verfahrensfehlerhaft zustande gekommen ist und ob 
sie gegen Denkgesetze oder gegen allgemeine Erfahrungssätze verstößt.


35 bb) Im Streitfall hat das FG indes keine Feststellungen zur Werthaltigkeit der Zinsforderung getroffen; es hat sich 
lediglich darauf gestützt, dass die Klägerin hierzu nichts vorgetragen habe, aus den Akten nichts ersichtlich sei und 
die Darlehen später zurückgeführt worden seien. Dabei berücksichtigt das FG nicht ausreichend, dass im Streitfall 
zwischen der Forderung auf Rückzahlung des Darlehens und der Forderung auf Zahlung der vereinbarten 
Darlehenszinsen zu unterscheiden ist. Bei der Darlehensforderung handelt es sich ebenso wie bei der Zinsforderung 
um jeweils eigenständige Forderungen; diese sind getrennt voneinander zu bilanzieren (vgl. Senatsurteil vom 
11.11.2015 - I R 5/14, BFHE 252, 353, BStBl II 2016, 491, Rz 16, m.w.N.).


36 d) Das FG wird im zweiten Rechtsgang zu prüfen haben, ob und ggf. inwieweit die bis zum 17.09.2003 entstandenen 
Zinsforderungen im Zeitpunkt des Verzichts werthaltig waren.


37 aa) Der Teilwert der erlassenen Zinsforderungen, auf den es für die Frage nach dem Vorliegen und Umfang einer 
verdeckten Einlage ankommt, ist nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG (i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG) zu 
bestimmen. Danach ist Teilwert der Betrag, den ein Erwerber des Betriebs für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen 
würde; dabei ist davon auszugehen, dass der Erwerber den Betrieb fortführt. Maßgeblich ist hiernach nicht derjenige 
Betrag, für den das betreffende Wirtschaftsgut im Fall der Zerschlagung des Betriebs veräußert werden könnte 
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(Liquidationswert), sondern der an den objektiven Gegebenheiten des Betriebs orientierte Fortführungswert 
(Senatsurteil vom 31.05.2005 - I R 35/04, BFHE 210, 487, BStBl II 2006, 132). Im Allgemeinen ist der Teilwert einer 
Forderung mit Null anzusetzen, wenn sich die Forderungen gegen eine überschuldete Kapitalgesellschaft richten 
und Gläubiger ein Gesellschafter dieser Gesellschaft ist (Senatsurteile in BFHE 210, 487, BStBl II 2006, 132; vom 
15.10.1997 - I R 103/93, BFH/NV 1998, 572). Bei Auslandsforderungen können neben der Bonität des Schuldners 
zusätzliche Umstände zu berücksichtigen sein, die sich aus einer erschwerten oder geminderten Realisierbarkeit der 
Forderung unter den besonderen Bedingungen im Ausland in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht ergeben 
(Senatsurteil vom 20.08.2003 - I R 49/02, BFHE 203, 319, BStBl II 2003, 941). Demgegenüber ist ein Ansatz des 
Teilwerts einer Forderung unter dem Nennwert ausgeschlossen, soweit deren Tilgung durch eine (werthaltige) 
Sicherheit gewährleistet ist.


38 bb) Falls und soweit die Zinsforderungen wertlos waren und insbesondere keine werthaltige Besicherung der 
Zinszahlungen bestand, wird das FG zu prüfen haben, ob eine fehlende Besicherung dem entspricht, was ein fremder, 
nicht durch ein Gesellschaftsverhältnis mit der C s.r.o. verbundener Darlehensgeber (ex ante) vereinbart hätte. Sollte 
die fehlende Besicherung der Zinsforderungen im Zeitpunkt des Darlehensabschlusses nicht fremdüblich gewesen 
sein, wird das FG zu berücksichtigen haben, dass die Gewinnminderung, die hierauf beruht, außerbilanziell gemäß 
§ 1 Abs. 1 AStG zu korrigieren ist. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die Ausführungen unter 
III.1. verwiesen; insbesondere würde einer Einkünftekorrektur bei der Klägerin hinsichtlich der bis zum 17.09.2003 
entstandenen Zinsforderungen das Unionsrecht nicht widerstreiten.


39 3. Die vorinstanzlichen Feststellungen reichen ebenfalls nicht aus, um entscheiden zu können, ob einer 
außerbilanziellen Korrektur der Gewinnminderung, die auf der am 18.09.2003 vereinbarten zukünftigen Zinslosigkeit 
des Darlehens der A GmbH gegenüber der C s.r.o. beruht, ab dem 01.05.2004 das Unionsrecht entgegensteht.


40 a) Auf Grundlage des innerstaatlichen Rechts ist die vorgenannte Gewinnminderung nach § 1 Abs. 1 AStG 
außerbilanziell zu korrigieren.


41 aa) Das unverzinsliche Darlehen der A GmbH an die C s.r.o. ist Gegenstand einer Geschäftsbeziehung i.S. des § 1 
Abs. 1, Abs. 4 AStG. Nach den bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) wäre unter unabhängigen Dritten 
--entsprechend der ursprünglichen Abrede zwischen der A GmbH und der C s.r.o.-- ein Zinssatz in Höhe von 6,3 % p.a. 
vereinbart worden. Die nachträgliche Vereinbarung weicht somit vom Fremdüblichen ab. Zudem sind die A GmbH 
und die C s.r.o. einander nahestehende Personen i.S. des § 1 Abs. 2 Nr. 2 AStG. Zur Vermeidung von Wiederholungen 
wird auch insoweit auf die Ausführungen unter III.1. verwiesen.


42 bb) Zwar ist § 1 Abs. 1 AStG nur "unbeschadet anderer Vorschriften" anzuwenden und es käme auf Ebene der A GmbH 
auch eine Korrektur gemäß § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG in Betracht. Nach Ansicht des Senats ergibt sich aus dieser 
Formulierung jedoch kein Vorrang des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG. Beide Vorschriften überlagern einander vielmehr in 
dem Sinne, dass sich eine Gewinnkorrektur nach der einen Vorschrift erübrigt, wenn sie bereits nach der anderen 
vollzogen wurde. Soweit die Rechtsfolgen der beiden Vorschriften nicht voneinander abweichen, kann der 
Rechtsanwender wählen, welche von ihnen er vorrangig prüft (vgl. Senatsurteil vom 04.12.1996 - I R 54/95, BFHE 
182, 123, zum Verhältnis des § 4 Abs. 5 EStG zu § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG).


43 (1) Hierfür spricht bereits der Wortlaut des § 1 Abs. 1 AStG. Hat der Begriff "unbeschadet" nach dem allgemeinen 
Sprachgebrauch möglicherweise keine einheitliche Wortbedeutung (vgl. z.B. Duden, Die deutsche Sprache, Band 3, 
2014), so wird diese Formulierung im juristischen und gesetzestechnischen Kontext ausschließlich i.S. eines 
Nebeneinander verwendet (Bundesministerium der Justiz, Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 3. Aufl., Rz 87). Sollte 
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sich aus dem Senatsurteil vom 09.11.1988 - I R 335/83 (BFHE 155, 101, BStBl II 1989, 510) etwas anderes ergeben, 
hält der Senat hieran nicht fest.


44 (2) Dies entspricht auch dem Gesetzeszweck. Die Regelung des § 1 Abs. 1 AStG sollte der "Erfassung des zutreffenden 
Inlandsgewinns dienen" (BTDrucks VI/2883, S. 23 Rz 49). Der Inlandsgewinn soll somit so erfasst werden, wie er sich 
ergeben hätte, wenn die Geschäftsbeziehung (Darlehensverhältnis) zwischen der A GmbH und der C s.r.o. 
"zutreffend", d.h. wie beabsichtigt, durchgeführt worden wäre; in diesem Fall hätte die A GmbH Zinseinnahmen 
erzielt, die der Klägerin als Organträgerin gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 1 KStG zugerechnet 
worden wären. Dieser "zutreffende Inlandsgewinn" wird jedoch --jedenfalls im Streitfall-- ausschließlich durch 
Anwendung des § 1 Abs. 1 AStG erreicht.


45 Zwar würde die Anwendung des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG auf Ebene der A GmbH zunächst ebenfalls zu einer 
Einkommenserhöhung führen, die der Klägerin als Organträgerin gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 1 
KStG zugerechnet würde. Da es sich bei dem Vorteil, das Darlehen zinslos nutzen zu können, jedoch steuerrechtlich 
um kein einlagefähiges Wirtschaftsgut handelt und dieser im Zusammenhang mit der Beteiligung der Klägerin an der 
C s.r.o. "verbraucht" wird, würde hierdurch zugleich das Einkommen der Klägerin gemindert (Beschluss des Großen 
Senats des BFH vom 26.10.1987 - GrS 2/86, BFHE 151, 523, BStBl II 1988, 348; vgl. auch Senatsurteil vom 
04.02.2014 - I R 32/12, BFH/NV 2014, 1090, m.w.N.) mit der weiteren Folge, dass die Zinseinnahmen im Ergebnis 
nicht erfasst würden (vgl. auch Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 14 KStG Rz 782; 
Rödder/Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 14 Rz 552; a.A. Brinkmann, Die steuerliche 
Betriebsprüfung, 2015, S. 33, 37) und demgemäß auch der "zutreffende Inlandsgewinn" nicht besteuert würde.


46 (3) Bestätigt wird dieses Ergebnis schließlich durch das --erst nach den Streitjahren erlassene-- 
Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 14.08.2007 (BGBl I 2007, 1912, BStBl I 2007, 630). Führt danach die 
Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes zu weitergehenden Berichtigungen als die anderen Vorschriften, sind 
die weitergehenden Berichtigungen neben den Rechtsfolgen der anderen Vorschriften durchzuführen (BTDrucks 
16/4841, S. 85). Ein solcher Rechtsfolgenvergleich zwischen § 1 Abs. 1 AStG und § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG führt --wie 
vorstehend ausgeführt-- zu weitergehenden Berichtigungen über § 1 Abs. 1 AStG.


47 b) Die Korrektur nach § 1 Abs. 1 AStG in der vom innerstaatlichen Recht vorgegebenen Höhe könnte jedoch --wie 
aufgezeigt-- den unionsrechtlichen Anforderungen ab dem 01.05.2004 widerstreiten. Für eine Entscheidung hierüber 
bedarf es weiterer Sachaufklärung durch das FG. Auch insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die 
Ausführungen unter III.1. verwiesen, die entsprechend gelten.


48 4. Schließlich hat das FG im Rahmen der Gewinnermittlung keine ausreichenden Feststellungen dazu getroffen, ob 
die bis zum 17.09.2003 entstandenen Zinsforderungen, auf die die A GmbH gegenüber der C s.r.o. verzichtet hat, im 
Zeitpunkt des Verzichts werthaltig waren.


49 a) Dieser Verzicht führt nach den bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) --dem Grunde nach-- zu einer 
verdeckten Einlage der Klägerin in die C s.r.o. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Vorteilszuwendung zwischen 
Schwestergesellschaften so zu beurteilen, dass die leistende Tochtergesellschaft den Vorteil zunächst an die 
gemeinsame Muttergesellschaft --im Wege einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA)-- leitet, die diesen sodann 
der anderen Tochtergesellschaft zuführt (vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 151, 523, BStBl II 1988, 
348; vgl. auch Senatsurteile vom 13.06.2018 - I R 94/15, BFHE 262, 79; vom 20.08.1986 - I R 150/82, BFHE 149, 25, 
BStBl II 1987, 455).
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50 aa) Danach führt der Verzicht der A GmbH auf die entstandenen Zinsen bei dieser zunächst zu einer vGA an die 
Klägerin, die das Einkommen der A GmbH nicht mindern darf (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG).


51 bb) Bei der Klägerin als Organträgerin der A GmbH ist die vGA als vorweggenommene Gewinnabführung anzusehen 
(vgl. Senatsurteil vom 22.08.2007 - I R 32/06, BFHE 218, 523, BStBl II 2007, 961; a.A. wohl noch Senatsurteil in BFHE 
149, 25, BStBl II 1987, 455). Da ein der vorweggenommenen Gewinnabführung entsprechender Betrag jedoch bereits 
im gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 1 KStG zuzurechnenden Einkommen der A GmbH enthalten ist 
und die Einkommenszurechnung nicht dazu führen darf, dass das von der Organgesellschaft erzielte und der 
Organträgerin zugerechnete Einkommen doppelt besteuert wird, ist die vorweggenommene Gewinnabführung bei 
der Ermittlung des eigenen Einkommens der Klägerin außer Ansatz zu lassen (vgl. Senatsurteil vom 18.12.2002 - 
I R 51/01, BFHE 201, 221, BStBl II 2005, 49; vgl. auch R 14.6 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 der Körperschaftsteuer-
Richtlinien --KStR-- 2015; Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, a.a.O., § 14 KStG Rz 772; Gosch, KStG, 3. Aufl., § 8 
Rz 1045, 1048).


52 cc) Die Weiterleitung des erhaltenen Vorteils von der Klägerin an die C s.r.o. ist sodann --in Höhe des werthaltigen 
Teils-- als verdeckte Einlage zu bewerten, die bei der Klägerin den Beteiligungswert an der C s.r.o. erhöht. Da der 
Klägerin jedoch --wie bereits ausgeführt-- das die vGA enthaltende Einkommen der A GmbH gemäß § 14 Abs. 1 
Satz 1 i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 1 KStG zugerechnet wird, ist zur Vermeidung der Doppelbelastung wiederum ein Betrag 
in Höhe der vGA außer Ansatz zu lassen. Offen bleiben kann vorliegend, ob diese Kürzung aus dem 
hinzuzurechnenden Einkommen der A GmbH (so noch Senatsurteil in BFHE 149, 25, BStBl II 1987, 455) oder bei der 
Einkommensermittlung der Klägerin selbst erfolgt (R 14.7 Abs. 2 Satz 2 KStR 2015; Dötsch in 
Dötsch/Pung/Möhlenbrock, a.a.O., § 14 KStG Rz 773, 780 f.; Rödder/Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neumann, 
a.a.O., § 14 Rz 541) oder ob es sich hierbei um einen Vorgang handelt, der lediglich rein vermögensumschichtenden 
Charakter hat; jedenfalls bliebe die durch die verdeckte Einlage bewirkte Erhöhung des Beteiligungswerts nach 
sämtlichen Varianten insgesamt außer Ansatz.


53 b) Den Feststellungen des FG lässt sich jedoch wiederum nicht entnehmen, ob und ggf. inwieweit die bis zum 
17.09.2003 entstandenen Zinsforderungen werthaltig waren. Auch dies wird das FG im zweiten Rechtsgang zu prüfen 
haben.


54 c) Soweit die Zinsforderungen wertlos waren und insbesondere keine werthaltige Besicherung bestand, käme es zwar 
--wie erläutert-- auf Ebene der A GmbH zu einer vGA an die Klägerin; diese wäre auf Ebene der Klägerin wiederum 
als vorweggenommene Gewinnabführung anzusehen und --zur Vermeidung der doppelten Erfassung-- bei der 
Ermittlung des eigenen Einkommens der Klägerin außer Ansatz zu lassen. Mangels Werthaltigkeit der Zinsforderung 
würde es sich steuerrechtlich jedoch um kein einlagefähiges Wirtschaftsgut handeln, so dass insoweit auf Ebene der 
Klägerin auch keine weitere Korrektur anzusetzen wäre. Demgemäß wird das FG zu prüfen haben, ob i.S. von § 1 
AStG die fehlende Besicherung dem entspricht, was ein fremder, nicht durch ein Gesellschaftsverhältnis mit der A 
GmbH verbundener Darlehensgeber (ex ante) vereinbart hätte. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen 
wiederum auf die Ausführungen unter III.3. verwiesen.


55 5. Das FG ist von einer anderen rechtlichen Beurteilung ausgegangen. Sein Urteil ist daher aufzuheben. Die Sache ist 
aus vorgenannten Gründen nicht entscheidungsreif.


56 6. Die Übertragung der Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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N:Q;:<S>RŜSS;N:/2:S:MMSTU>Y</:;R:@/?;</;U@/_:@YMLTU<:R:R/R;TU</N:Q;:<S>RŜSS;N:R/2:S:MMSTU>Y<
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9/*2@*0*6>102*/1*42U/-06/*94-55-4;29/*2e1-*)4+,/*9*2/129*)24-*>*)6/+,*12S*,5196>102?B120*R/*-4514D44/0*1
7*4*664+,5.-*124+,5..*;2T*215+,9*<;2BR29/*27*4*664+,5.-*1;29*1*124/*25>J*)0*3V,16/+,*2>192>1*1-0*6-6/+,*
QB)-*/6*20*3D,)-2,D--*12>192</-29*1*124/*2?*).6B+,-*124*/*1;2/129/*4*<2U/-06/*94-55-21/*9*)0*6544*124*/*1
B9*)21/+,-;20)>194D-H6/+,2*/1*2S*4+,)D1C>1029*)2[/*9*)6544>104.)*/,*/-295)4-*66*;2954424/*25R*)29/*
R*)*+,-/0-*12 /̂*6*29*)2[B-3*19/0C*/-29*)2a5,)>102*/1*)25>40*3B0*1*12=>.-*/6>1029*)
S*4-*>*)>104R*.>01/42H3/4+,*129*12U/-06/*94-55-*12>1929*)2[B-3*19/0C*/-29*)2Q*),/19*)>102*/1*)
I-*>*)><0*,>102?*).B60*F


ZL222222N542?B)6*0*19*27*)/+,-2.)50-24/+,2566*)9/104;2BR2*/1*2@*0*6>1023/*2P2L2=R4F2L2=I-72</-29*<27)>1945-H
9*)2Q*),D6-1/4<DJ/0C*/-2?*)*/1R5)2/4-F


ZZ222222a*1121/+,-25>40*4+,6B44*123*)9*12CV11*;295442*/127*4+,D.-21/+,-2*/1*<20*4+,D.-6/+,*12QB)05102>1-*)
U5)C-R*9/10>10*12*1-4G)*+,*;24*/2*42/<2I/11*2?B12@1F2]L29*42e)-*/642?B<2ZLF2h51>5)2ZgLg;2I7̀
dij\LLkg_;2EelilZgLglZWf;2H>)2E/1,56->1029*427)>1945-H*429*)2Q*),D6-1/4<DJ/0C*/-2*).B)9*)6/+,;29544
9*<2I-*>*)G.6/+,-/0*1;2B,1*2/,128R*)<DJ/0*12Q*)356->104H3D10*12H>2>1-*)3*).*1;29/*2UV06/+,C*/-
*/10*)D><-23*)9*;2S*3*/4*2.8)2*-35/0*23/)-4+,5.-6/+,*27)819*2.8)29*12=R4+,6>4429/*4*427*4+,D.-4
R*/H>R)/10*1F


Z\222222N542?B)6*0*19*27*)/+,-2.)50-24/+,25R*);2BR29/*23/)-4+,5.-6/+,*127)819*;29/*2.8)29*12=R4+,6>442*/1*4
7*4+,D.-42H>21/+,-2.)*<98R6/+,*12S*9/10>10*12?B)0*R)5+,-23*)9*12CV11-*1;2</-29*)2S*-*/6/0>1029*)
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)*+,-./012.34.+567897.,7:;,7.3<=>,:?</0;,7@*,A;+,B;<;==</0.C6;,7A3<.44;,0>,B;,75D,,6;,E
?,<-;<*,:;+;7?,7:;,7F>==;,E7?,7:;,;,7:;+7G*/06;+B;<;==</0.C67:3+/07;?,;72.,57F+;4:5.H?6.=7CI+7;?,;
@.H?6.=;+0D03,B7A3B;CI0+67J;+:;K7L?;7M366;+B;<;==</0.C670.-;7,>4=?/07;?,7J?+6</0.C6=?/0;<7N?B;,?,6;+;<<;
.47B;</0>C6=?/0;,7N+C*=B7?0+;+7G*/06;+B;<;==</0.C6E73,:7<?;76+.B;7?47O-+?B;,7B;B;-;,;,C.==<7;?,;
P;+.,6J*+63,B70?,<?/06=?/07:;+7F?,.,A?;+3,B7:?;<;+7G*/06;+B;<;==</0.C6K


QR777777SJ.+70.-;7:;+7T6;3;+HC=?/06?B;7,./07:;36</0;47U;/067:?;7MDB=?/05;?6E79+I,:;7:.CI+7:.+A3=;B;,73,:
,./0A3J;?<;,E7:.<<7:?;74?67:;+7.3<=>,:?</0;,79;<;==</0.C67V;+;?,-.+6;,72;:?,B3,B;,7:;,72;:?,B3,B;,
;,6<H+>/0;,E7:?;7.3/07V*,;?,.,:;+73,.-0>,B?B;7L+?66;73,6;+7B=;?/0;,7*:;+7>0,=?/0;,7P;+0>=6,?<<;,
V;+;?,-.+670>66;,K7W7X78-<K7X78T697<;0;7Y;:*/07CI+7:;,7T6;3;+HC=?/06?B;,7,?/067:?;7MDB=?/05;?67V*+E
J?+6</0.C6=?/0;79+I,:;7CI+7:;,78-</0=3<<7;?,;<79;</0>C6<7A37,?/067C+;4:I-=?/0;,72;:?,B3,B;,7B;=6;,:7A3
4./0;,E7J;,,7:?;<;79+I,:;7.3C7:;,7P;+C=;/063,B;,7AJ?</0;,7:;,7-;6+;CC;,:;,7Z;+<*,;,7-;+306;,K


Q[777777L.<7V*+=;B;,:;79;+?/0670>=67;<7:.0;+7CI+75=>+3,B<-;:I+C6?BE7*-7;?,;7U;/06<V*+</0+?C67J?;7W7X78-<K7X7?,
P;+-?,:3,B74?678-<K7Q7\+K7X7]K78=6K78T697:;,73,?*,<+;/06=?/0;,78,C*+:;+3,B;,7.,7:?;7MDB=?/05;?67:;<
P*+-+?,B;,<7V*,7J?+6</0.C6=?/0;,79+I,:;,7CI+7:.<78-J;?/0;,7;?,;+7AJ?</0;,7V;+C=*/06;,;,7Z;+<*,;,
-;B+I,:;6;,79;</0>C6<-;A?;03,B7V*47F+;4:I-=?/0;,7B;,IB6K


Q̂777777_,6;+7:?;<;,7_4<6>,:;,70.67:.<7F?,.,AB;+?/067U0;?,=.,:1ZC.=A7̀L;36</0=.,:a7-;</0=*<<;,E7:.<7P;+C.0+;,
.3<A3<;6A;,73,:7:;479;+?/06<0*C7C*=B;,:;7F+.B;7A3+7P*+.-;,6</0;?:3,B7V*+A3=;B;,b


T6;0678+6K7Rc78N_P7̀C+I0;+78+6K7R]7N9a7?,7P;+-?,:3,B74?678+6K7[R78N_P7̀C+I0;+78+6K7Rd7N9a7:;+
U;B;=3,B7;?,;<7M?6B=?;:<6..6<7;,6B;B;,E7,./07J;=/0;+7N?,5I,C6;7;?,;<7B;-?;6<.,<><<?B;,7T6;3;+HC=?/06?B;,
.3<79;</0>C6<-;A?;03,B;,74?67;?,;+7?,7;?,;47.,:;+;,7M?6B=?;:<6..67.,<><<?B;,79;<;==</0.C6E7.,7:;+7;+
4?,:;<6;,<7A37;?,;47P?;+6;=73,4?66;=-.+7*:;+74?66;=-.+7-;6;?=?B67?<673,:74?67:;+7;+72;:?,B3,B;,7V;+;?,-.+6
0.6E7:?;7V*,7:;,;,7.-J;?/0;,E7:?;7V*,;?,.,:;+73,.-0>,B?B;7L+?66;73,6;+7B=;?/0;,7*:;+7>0,=?/0;,
P;+0>=6,?<<;,7V;+;?,-.+670>66;,E7<*7.,A3<;6A;,7<?,:E7J?;7<?;73,6;+7:;,7AJ?</0;,73,.-0>,B?B;,7L+?66;,
V;+;?,-.+6;,72;:?,B3,B;,7.,B;C.==;,7J>+;,E7J;,,7;?,;7<*=/0;7@*++;563+7?,72;A3B7.3C7N?,5I,C6;7.3<
9;</0>C6<-;A?;03,B;,74?67;?,;+7B;-?;6<.,<><<?B;,79;<;==</0.C67,?/067;+C*=B673,:7:?;7U;B;=3,B7:;4
B;-?;6<.,<><<?B;,7T6;3;+HC=?/06?B;,7,?/067:?;7MDB=?/05;?67:;<7\./0J;?<;<7;?,+>346E7:.<<7:?;72;:?,B3,B;,
.3<7J?+6</0.C6=?/0;,79+I,:;,E7:?;7<?/07.3<7<;?,;+7T6;==3,B7.=<79;<;==</0.C6;+7:;+7?,7:;47.,:;+;,
M?6B=?;:<6..67.,<><<?B;,79;<;==</0.C67;+B;-;,E7V;+;?,-.+67J3+:;,e


fghifjkilmnopimno


Qq777777M?67<;?,;+7F+.B;74D/06;7:.<7V*+=;B;,:;79;+?/067J?<<;,E7*-78+6K7R]7N97̀Y;6A678+6K7Rc78N_Pa7?,
P;+-?,:3,B74?678+6K7Rd7N97̀Y;6A678+6K7[R78N_Pa7:.0?,7.3<A3=;B;,7?<6E7:.<<7;+7;?,;+7,.6?*,.=;,7U;B;=3,B
J?;7:;+7?4783<B.,B<V;+C.0+;,7?,7U;:;7<6;0;,:;,7;,6B;B;,<6;06E7,./07:;+7:?;7N?,5I,C6;7;?,;+7?,7;?,;4
M?6B=?;:<6..67.,<><<?B;,79;<;==</0.C6E7:?;7;?,;+7?,7;?,;47.,:;+;,7M?6B=?;:<6..67,?;:;+B;=.<<;,;,74?67?0+
V;+C=*/06;,;,79;<;==</0.C673,6;+72;:?,B3,B;,7P*+6;?=;7B;J>0+670.6E7:?;7V*,7:;,;,7.-J;?/0;,E7:?;
V*,;?,.,:;+73,.-0>,B?B;7L+?66;73,6;+7B=;?/0;,7*:;+7>0,=?/0;,7P;+0>=6,?<<;,7V;+;?,-.+670>66;,E7<*
.,A3<;6A;,7<?,:E7J?;7<?;7.,B;C.==;,7J>+;,E7J;,,7:?;7AJ?</0;,7<*=/0;,7L+?66;,7V;+;?,-.+6;,72;:?,B3,B;,
.,J;,:-.+7B;J;<;,7J>+;,E73,:7A37-;+?/06?B;,7<?,:E7J>0+;,:7;?,;7<*=/0;72;+?/06?B3,B7:;+
<6;3;+HC=?/06?B;,7N?,5I,C6;7,?/067;+C*=B6E7J;,,7;?,;7B;-?;6<.,<><<?B;79;<;==</0.C67;?,;+7.,:;+;,
B;-?;6<.,<><<?B;,74?67?0+7V;+C=*/06;,;,79;<;==</0.C67:?;<;=-;,7P*+6;?=;7B;J>0+670.6E73,:7:?;<;7U;B;=3,B
:;47B;-?;6<.,<><<?B;,7T6;3;+HC=?/06?B;,7,?/067:?;7MDB=?/05;?67:;<7\./0J;?<;<7;?,+>346E7:.<<7:?;
2;:?,B3,B;,7.3<7J?+6</0.C6=?/0;,79+I,:;,7V;+;?,-.+67J3+:;,E7:?;7<?/07.3<7<;?,;+7T6;==3,B7.=<
9;<;==</0.C6;+7:;+7B;-?;6<C+;4:;,79;<;==</0.C67;+B;-;,K


Qd777777\./07<6>,:?B;+7U;/06<H+;/03,B7:;<79;+?/06<0*C<7C>==67;?,;7,.6?*,.=;7U;B;=3,BE7:?;7,3+7.3C72;6;?=?B3,B;,
.,J;,:-.+7?<6E7:?;7;<7;+4DB=?/0;,E7;?,;,7<?/0;+;,7N?,C=3<<7.3C7:?;7N,6</0;?:3,B;,7;?,;+79;<;==</0.C6
.3<A3I-;,73,:7:;+;,7G>6?B5;?6;,7A37-;<6?44;,E7?,7:;,78,J;,:3,B<-;+;?/07:;+7\?;:;+=.<<3,B<C+;?0;?6
_̀+6;?=;7V*47X]K7\*V;4-;+7QrXQE7G;<67s=.?4.,6<7?,760;7Ftt79+*3H7u?6?B.6?*,E7sv][wXXE7N_bsbQrXQbqrqE
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)*+,-./,012,3+,4567897,:;.</,=570>?,@A17BC,D?,E>09BF575?F5G5H2>/,IJKL3M.:/,NOPIP:;.<P<Q/,)*+,::/,8*G
012,.;+,R8*>,:;.3/,S/,IJTLTM.K/,NOPIP:;.3PKQ3/,)*+,.LU+


:-,,,,,,E>5,G7>BB5,VHB57*9B>05,G5?,W,.,V6?+,:,X7+,.,V@BY,65B7>ZZB,G5*,49HH/,G9??,5>*,[56>5B?9*?\??>[57
@B5857AZH>]̂B>[57,5>*5,_5B5>H>[8*[,01*,2>*G5?B5*?,:3,̀,G5?,a9A>B9H?,5>*57,Y5?5HH?]̂9ZB,̂\HB/,G>5,>*,5>*52
9*G575*,b>B[H>5G?B99B,*>5G57[5H9??5*,>?B,9H?,G52/,>*,G52,G57,@B5857AZH>]̂B>[5,9*?\??>[,>?B/,8*G,cd97,5>*5
_5B5>H>[8*[/,G>5,5?,G52,@B5857AZH>]̂B>[5*,572e[H>]̂B/,5>*5*,?>]̂575*,N>*ZH8??,98Z,G>5,65B75ZZ5*G5
Y5?5HH?]̂9ZB,98?c8f65*+


K;,,,,,,g>5,G9?,017H5[5*G5,Y57>]̂B,̂57017[5̂165*,̂9B/,̂>5HB,>2,V8?[9*[?057Z9̂75*,G>5,=17*69]̂C_98297FB,VY
2>BB5H697,5>*5,_5B5>H>[8*[,01*,.;;,̀,G5?,a9A>B9H?,G57,98?H\*G>?]̂5*,a1*c57*[5?5HH?]̂9ZB5*,8*G,F1**B5
G9̂57,5>*5*,?>]̂575*,N>*ZH8??,98Z,G575*,N*B?]̂5>G8*[5*,8*G,h\B>[F5>B5*,98?f65*+


K.,,,,,,E>5,>2,V8?[9*[?057Z9̂75*,>*,)5G5,?B5̂5*G5,*9B>1*9H5,)5[5H8*[,>?B,G9̂57,>2,i>]̂B,G57,_5?B>228*[5*,G5?
NYCj57B79[?,f657,G>5,X>5G57H9??8*[?Z75>̂5>B,c8,A7fZ5*+


K:,,,,,,X9]̂,?B\*G>[57,)5]̂B?A75]̂8*[,0576>5B5*,5?,G>5,j57B79[?65?B>228*[5*,f657,G>5,X>5G57H9??8*[?Z75>̂5>B/
G9??,G57,=57F8*ZB?2>B[H>5G?B99B,G>5,X>5G57H9??8*[,5>*57,*9]̂,?5>*52,)5]̂B,[5[7f*G5B5*,Y5?5HH?]̂9ZB,k
>*?65?1*G575,G87]̂,5>*5,h1]̂B57[5?5HH?]̂9ZB,k,>*,5>*52,9*G575*,b>B[H>5G?B99B,65̂>*G57B+,E>5
X>5G57H9??8*[?Z75>̂5>B,d>7G,65̂>*G57B/,d5**,*9]̂,G57,@B585775[5H8*[,5>*5?,b>B[H>5G?B99B?,5>*5
[56>5B?9*?\??>[5,Y5?5HH?]̂9ZB/,G>5,5>*5,h1]̂B57[5?5HH?]̂9ZB,>*,5>*52,9*G575*,b>B[H>5G?B99B,8*B57̂\HB/
?B5857H>]̂,8*[f*?B>[57,65̂9*G5HB,d>7G,9H?,5>*5,[56>5B?9*?\??>[5,Y5?5HH?]̂9ZB,2>B,5>*57,h1]̂B57[5?5HH?]̂9ZB
>2,57?B[5*9**B5*,b>B[H>5G?B99B,lO7B5>H,012,:.+,E5c52657,:;.T/,b9?]1,E5*297F,8*G,E92>m9/,IJ3-KM.</
NOPIP:;.TP-L</,)*+,:<,8*G,:3U


KK,,,,,,j17H>5[5*G,57Z1H[B,*9]̂,V*[965*,G5?,017H5[5*G5*,Y57>]̂B?,5>*5,_57>]̂B>[8*[,G57,N>*Ff*ZB5,5>*5?
@B5857AZH>]̂B>[5*,[52\n,W,.,V6?+,.,V@BY,*87,>2,)9̂25*,01*,Y5?]̂\ZB?65c>5̂8*[5*,G>5?5?
@B5857AZH>]̂B>[5*,2>B,G52,V8?H9*G+,E>5,N>*Ff*ZB5,5>*5?,[56>5B?9*?\??>[5*,@B5857AZH>]̂B>[5*/,G>5,G87]̂,G>5
j575>*6978*[,01*,*>]̂B,Z752Gf6H>]̂5*,_5G>*[8*[5*,2>B,5>*57,*9̂5?B5̂5*G5*,o57?1*,[52>*G57B,d87G5*/
d57G5*,G9̂57,*87,657>]̂B>[B/,d5**,G>5?5,o57?1*,98n57̂9H6,G5?,*9B>1*9H5*,=1̂5>B?[56>5B?,*>5G57[5H9??5*
>?B+,=9*G5HB,5?,?>]̂,65>,G57,*9̂5?B5̂5*G5*,o57?1*,̂>*[5[5*,82,5>*5,>2,*9B>1*9H5*,=1̂5>B?[56>5B
*>5G57[5H9??5*5,h1]̂B57[5?5HH?]̂9ZB,G5?,@B5857AZH>]̂B>[5*/,57Z1H[B,d5G57,*9]̂,W,.,V6?+,.,V@BY,*1]̂,*9]̂
5>*57,9*G575*,*9B>1*9H5*,)5[5H8*[,5>*5,N>*Ff*ZB5F1775FB87+


K<,,,,,,41H[H>]̂,d>7G,5>*5,>2,65B75ZZ5*G5*,b>B[H>5G?B99B,9*?\??>[5,b8BB57[5?5HH?]̂9ZB/,G>5,5>*5,_5B5>H>[8*[,9*
5>*57,>*,5>*52,9*G575*,b>B[H>5G?B99B,*>5G57[5H9??5*5*,Y5?5HH?]̂9ZB,̂\HB/,8*[f*?B>[57,65̂9*G5HB/,9H?,d5**
?>5,5>*5,_5B5>H>[8*[,9*,5>*57,[56>5B?9*?\??>[5*,Y5?5HH?]̂9ZB,̂>5HB5+


K3,,,,,,X9]̂,G57,)5]̂B?A75]̂8*[,G5?,Y57>]̂B?̂1Z?,Fe**5*,G5797B>[5,O*B57?]̂>5G5,>*,G57,?B5857H>]̂5*,_5̂9*GH8*[
01*,@B5857AZH>]̂B>[5*/,p5,*9]̂,G52,q7B,G5?,@>Bc5?,G57,Y5?5HH?]̂9ZB5*/,2>B,G5*5*,G>5,*>]̂B,Z752Gf6H>]̂5*
_5G>*[8*[5*,0575>*697B,d87G5*/,5>*5,_5?]̂7\*F8*[,G57,X>5G57H9??8*[?Z75>̂5>B,>2,@>**5,01*,V7B+,<K,NY
G97?B5HH5*+,E57,@B5857AZH>]̂B>[5,Fe**B5,?>]̂,*\2H>]̂,G9c8,0579*H9??B,?5̂5*/,01*,G52,N7d576/,G57
Y7f*G8*[,1G57,G57,V8Z75]̂B57̂9HB8*[,5>*57,h1]̂B57[5?5HH?]̂9ZB,>*,5>*52,9*G575*,b>B[H>5G?B99B,9H?,G52
?5>*57,X>5G57H9??8*[,1G57,01*,G52,N7d576,1G57,G57,V8Z75]̂B57̂9HB8*[,5>*57,d5?5*BH>]̂5*,_5B5>H>[8*[,9*
5>*57,>*,G>5?52,9*G575*,b>B[H>5G?B99B,*>5G57[5H9??5*5*,Y5?5HH?]̂9ZB,98Z[78*G,G57,?B5857H>]̂5*,_5H9?B8*[
96c8?5̂5*/,G>5,>*,5>*57,[75*cf657?]̂75>B5*G5*,@>B89B>1*,2>B,G57,Y5d\̂78*[,01*,*>]̂B,Z752Gf6H>]̂5*
_5G>*[8*[5*,05768*G5*,>?B,l0[H+,>*,G>5?52,@>**5,O7B5>H,012,:.+,R9*897,:;.;/,@Yr/,IJK..M;L/
NOPIP:;.;P:T/,)*+,<<U+


KT,,,,,,X9]̂,?B\*G>[57,)5]̂B?A75]̂8*[,G5?,Y57>]̂B?̂1Z?,>?B,5>*5,?B5857H>]̂5,b9n*9̂25/,G>5,[55>[*5B,>?B/,G>5,>*
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Presseinformation 
 
 
 
Es bleibt dabei: Frist zur Umstellung von  
elektronischen Kassen bis März 2021 verlängert 
Verfügung des Finanzministeriums vom 28. Juli gilt weiterhin uneingeschränkt 
 
Potsdam – In Brandenburg bleibt es dabei, dass die Frist zur vorgeschriebenen 
technischen Umstellung von elektronischen Kassensystemen um bis zu sechs Mo-
nate bis zum 31. März 2021 verlängert wird. Die entsprechende Allgemeinverfü-
gung des Finanzministeriums vom 28. Juli 2020 „gilt weiterhin uneingeschränkt“, 
betonte der Sprecher des Finanzministeriums, Ingo Decker, heute in Potsdam. Das 
habe Finanzministerin Katrin Lange gestern entschieden.  
 
Die Verfügung stehe nach Auffassung des Ministeriums sowohl mit dem ursprüng-
lichen BMF-Schreiben vom 6. November 2019 als auch mit dem neuerlichen BMF-
Schreiben vom 18. August 2020 (BStBl. I 2020, S. 656) im Einklang. Um das letzt-
genannte Schreiben hatte es zuletzt Irritationen bei Händlern, Unternehmen und 
Verbänden gegeben. Das Finanzministerium Brandenburg bedauert die eingetre-
tene Verunsicherung, für die das Land Brandenburg keinerlei Verantwortung trägt.  


 


Hintergrund: 


Ursprünglich war vorgesehen, dass bis Ende September 2020 manipulationssi-
chere technische Sicherheitseinrichtungen (TSE) in alle Registrierkassen eingebaut 
werden mussten. Es hatte sich aber gezeigt, dass Corona-bedingt Verzögerungen 
eintraten und nicht alle Unternehmen diese Frist einhalten können. Für diese Fälle 
soll unter bestimmten Voraussetzungen zur Vermeidung unnötiger Bürokratie ein 
Einzelantrag entbehrlich sein. 


Die entsprechende Allgemeinverfügung vom 28. Juli 2020 sieht vor, dass beste-
hende elektronische Kassensysteme jetzt spätestens bis zum 31. März 2021 um-
gerüstet sein müssen. Dabei bleibt es auch.  


Potsdam, 16. September 2020 
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Für die Gewährung der Fristverlängerung bei der Umrüstung müssen die Unterneh-
men folgende Voraussetzungen erfüllen: 


 der Einbau der technischen Sicherheitseinrichtung musste bis zum 31. Au-
gust 2020 mit einem konkreten Termin beauftragt sein, 


 Firmen, die die technische Sicherheitseinrichtung anbieten oder den Ein-
bau vornehmen, haben bestätigt, dass die Umrüstung nicht bis zum 30. 
September 2020 möglich ist, 


 der Einbau muss spätestens bis zum 31. März 2021 erfolgen, 


 gemäß Abgabenordnung (§ 146a) müssen alle Verpflichtungen erfüllt wer-
den z.B. die Belegausgabepflicht, 


 für die Veranlagungszeiträume 2010 bis 2020 liegt keine Straf- oder Ord-
nungswidrigkeitsverfahren wegen Steuerhinterziehung beziehungsweise 
Steuergefährdung vor, die mit einer Verurteilung, einem Strafbefehl, einer 
Auflage oder einem Bußgeldbescheid abgeschlossen wurden.  


Ein gesonderter Antrag bei den brandenburgischen Finanzämtern war dazu nicht 
erforderlich. 


 


Weitere Informationen:  


MdFE-Pressemitteilung und Allgemeinverfügung vom 28. Juli 2020  


mdfe.brandenburg.de  Pressemitteilungen 


*** 








 


 
Hausanschrift:  
Finanzministerium  Telefon:  0385 588-0 
Mecklenburg-Vorpommern            Telefax:  0385 588-14770 
Schloßstraße 9-11            E-Mail:    poststelle@fm.mv-regierung.de 
19053 Schwerin            Internet: www.fm.mv-regierung.de 
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Umgang mit Anträgen nach § 148 AO in Zusammenhang mit der Aufrüstung elektronischer 
Aufzeichnungssysteme mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) 
Bezug: BMF-Schreiben vom 18.08.2020 (BStBl. I 2020, S. 656) 
 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 18. August 2020 die 
Nichtbeanstandungsregelung bei Verwendung elektronischer Aufzeichnungssysteme im Sinne des 
§ 146a der Abgabenordnung (AO) ohne zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) nach 
dem 31. Dezember 2019 neuveröffentlicht und Hinweise zum Anwendungserlass zur 
Abgabenordnung (AEAO) zu § 148 AO vorgenommen.  
 
Klarstellend weise ich darauf hin, dass die in meinem Informationsblatt vom 17. Juli 2020 
beschriebenen Vorgaben sowohl mit dem ursprünglichen BMF-Schreiben vom 6. November 2019 
(BStBl I 2019, S. 1010), als auch mit dem BMF-Schreiben vom 18. August 2020 im Einklang 
stehen und - weiterhin - uneingeschränkt gültig sind.  
 
Zwar soll eine Bewilligung nach § 148 AO grundsätzlich nur auf Antrag erfolgen, bei einem zu 
erwartenden Massenverfahren können aber einheitliche Voraussetzungen statuiert werden, bei 
deren Vorliegen die Bewilligung befristet - hier bis zum 31. März 2021 - zu erteilen ist bzw. als 
erteilt gilt. Eine vorherige Antragstellung müsste bei Vorliegen dieser Voraussetzungen stets 
positiv beschieden werden. Insofern kann in solchen Fällen von einer Antragstellung aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung abgesehen werden. Diese ermessenslenkende Entscheidung steht 
im Einklang mit § 148 AO und dem AEAO zu § 148 AO. Damit nimmt die Landesverwaltung im 
Rahmen ihrer Organisationshoheit die eigene Verantwortung für effektiven Ressourceneinsatz 
wahr.  
 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt vom 17.07.2020. 
 
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass die Dienststellen angehalten sind, ab Oktober 2020 
vermehrt Kassen-Nachschauen durchzuführen.  
 


Bearbeiter:  Jaqueline Kolberg-Ziebell  
Telefon:  0385 / 588-14315 
AZ: IV 310 S 0319-00000-2017/001-009 


(Bitte bei Antwort angeben) 
 
E-Mail: Jaqueline.Kolberg-Ziebell@fm.mv-


regierung.de 
 
Schwerin, 17.09.2020 
 
 


 
 
Verbände und Kammern des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern 
 
    
 
  
 


Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern - 19048 Schwerin 
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Dieses Schreiben sowie das Informationsblatt vom 17.07.2020 finden Sie auch im Steuerportal der 
Finanzverwaltung Mecklenburg-Vorpommern (http://www.steuerportal-mv.de ). 
 
Ich bitte Ihre Mitglieder und Mandanten über die Verfahrensweise und die Voraussetzungen zu 
informieren. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. Ulrich Pohl 
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Finanzministerin Heike Taubert bekräftigt: 
Mehr Zeit für die Umrüstung auf 
betrugssichere Registrierkassen/ 
Verlängerung der Übergangsfrist bis Ende 
März 2021 
17.09.2020 


Erstellt von Thüringer Finanzministerium 


Die Thüringer Finanzministerin Heike Taubert (SPD) hat bekräftigt, 
dass die für die im Freistaat ansässigen Unternehmen erlassenen 
Erleichterungen bei der technischen Umstellung ihrer 
Kassensysteme bis 31. März 2021 gelten. Daran ändert auch die 
am 18. August 2020 vorgenommene Neuveröffentlichung eines 
Schreibens des Bundesministers der Finanzen (BMF) mit der zum 
30. September endenden bisherigen bundeseinheitlichen 
Nichtbeanstandungsregelung nichts. 


Die Regelung Thüringens gilt uneingeschränkt weiter, weil sie im Einklang mit den 


gesetzlichen Regelungen in der Abgabenordnung erlassen wurde. Die Finanzämter sind 


deshalb angewiesen worden, an der bisherigen Verfahrensweise festzuhalten.


Ursprünglich hätten bis Ende September 2020 manipulationssichere technische 


Sicherheitseinrichtungen (TSE) in alle Registrierkassen eingebaut werden müssen. Da sich 


aber gezeigt hatte, dass nicht alle Unternehmen diese Frist einhalten können, hatte die 


Thüringer Finanzministerin schon Ende Juli eine vereinfachte Anzeigepflicht zur 


Fristverlängerung angewiesen.


„Gerade im Einzelhandel, Handwerk und in der Gastronomie kämpfen aufgrund der 


Corona-Pandemie viele ums Überleben. Dazu kam die erforderliche Umstellung auf die 


geänderten Mehrwertsteuersätze, die viele Kapazitäten gebunden hat. Das musste einfach 


berücksichtigt werden“, sagte Heike Taubert. Zudem wies sie darauf hin, dass es bislang 


noch keine zertifizierten Lösungen für cloudbasierte Kassensysteme gibt.
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Die Thüringer Finanzministerin betonte: „Ein bundeseinheitliches Vorgehen wäre die beste 


Lösung gewesen. Das war leider nicht möglich. Deshalb habe ich die Finanzämter 


angewiesen, die erforderlichen Regelungen im Wege von Allgemeinverfügungen zu 


schaffen.“


Aufgrund dieser einheitlichen Allgemeinverfügungen der Finanzämter reicht es aus, dass 


ein elektronisches Aufzeichnungssystem bis spätestens 31. März 2021 mit einer TSE 


ausgerüstet wird, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind und das dem Finanzamt 


angezeigt wird:


a) Der Steuerpflichtige hat die erforderliche Anzahl an TSE bis spätestens zum 30. 


September 2020 bei einem Kassenfachhändler, einem Kassenhersteller oder einem 


anderen Dienstleister im Kassenbereich verbindlich bestellt oder den fristgerechten Einbau 


der TSE verbindlich beauftragt.


oder


b) Der Steuerpflichtige hat den Einbau einer cloudbasierten TSE vorgesehen.


Ein gesonderter Antrag ist dafür nach wie vor nicht erforderlich. Das Vorliegen einer dieser 


Voraussetzungen ist lediglich gegenüber dem Finanzamt zu erklären. Das kann formlos 


geschehen oder mithilfe eines Vordrucks, der auf der Internetseite der Thüringer 


Finanzämter heruntergeladen werden kann.


„Wir heben die gesetzlichen Fristen nicht allgemein auf, aber wir verschaffen allen 


betroffenen Unternehmen etwas mehr Zeit für deren Umsetzung. Das Ziel, 


manipulationssichere Systeme zu schaffen, wird durch die zielgenaue Thüringer 


Vorgehensweise nicht gefährdet, denn der Nachweis, dass ein Unternehmen in eine der 


genannten Fallgruppen fällt und die Fristverlängerung in Anspruch nehmen kann, ist 


aufzubewahren und dem Finanzamt auf Verlangen bei Außenprüfungen und Nachschauen 


vorzulegen“, so Heike Taubert.


 https://finanzamt.thueringen.de/service/haeufig-gestellte-fragen/
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Urteil vom 02. September 2014, IX R 52/13 
Verrechnung von nicht ausgeglichenen oder abgezogenen Verlusten bei einer vermögensverwaltenden 
Kommanditgesellschaft (§ 15a Abs. 2 EStG) - Sinngemäße Anwendung von § 15a EStG bei einer vermögensverwaltenden 
Kommanditgesellschaft nach § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG


BFH IX. Senat


EStG § 4 Abs 1 S 1 , EStG § 5 Abs 1 , EStG § 15 Abs 3 Nr 1 , EStG § 15a , EStG § 21 Abs 1 S 2 , EStG § 23 , EStG VZ 2007 


vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 15. Oktober 2013, Az: 6 K 6171/10


Leitsätze


Nach § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG i.V.m. § 15a Abs. 2 EStG ist bei einer Kommanditgesellschaft, die Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung erzielt, der einem Kommanditisten zuzurechnende, nicht ausgeglichene oder abgezogene Verlustanteil 
mit Überschüssen, die dem Kommanditisten in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der 
Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind, zu verrechnen. Zu solchen Überschüssen zählen auch positive Einkünfte aus 
privaten Veräußerungsgeschäften.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft, erzielte bis zum 
Feststellungszeitraum 2006 ausschließlich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gemäß § 21 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG). Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) stellte zum 31. Dezember 
2006 erklärungsgemäß verrechenbare Verluste der Kommanditisten in Höhe von 277.427,76 € gemäß § 15a Abs. 4 
EStG gesondert fest.


2 Im Streitjahr 2007 erzielte die Klägerin Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 30.417,17 €. 
Außerdem resultierten aus der Veräußerung des im Gesamthandsvermögen befindlichen Grundstücks Einkünfte aus 
privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 EStG in Höhe von 2.595.621 €.


3 In dem Bescheid für das Streitjahr über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen und 
des verrechenbaren Verlustes nach § 15a Abs. 4 EStG lehnte das FA die von der Klägerin in ihrer 
Feststellungserklärung begehrte Verrechnung der positiven Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß 
§ 23 EStG mit dem gesondert festgestellten verrechenbaren Verlust zum 31. Dezember 2006 ab, weil die 
verrechenbaren Verluste nur mit den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung verrechnet werden könnten. Der 
Einspruch blieb erfolglos.


4 Das Finanzgericht (FG) gab der Klage mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2014, 184 
veröffentlichten Urteil insoweit statt, als sie sich gegen den Bescheid für das Streitjahr über die gesonderte 
Feststellung der verrechenbaren Verluste richtete. Eine Verrechnung der festgestellten verrechenbaren Verluste mit 
den positiven Einkünften der Kommanditisten aus der Veräußerung des Grundstücks sei zulässig. Dem stehe nicht 
entgegen, dass die festgestellten verrechenbaren Verluste aus den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
resultierten, während die positiven Einkünfte solche aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 EStG seien. 
Soweit sich die Klage gegen den Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von 
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Besteuerungsgrundlagen der Kommanditgesellschaft richte, sei die Klage im Übrigen unzulässig. Denn über die Frage, 
ob positive Einkünfte mit einem bestehenden verrechenbaren Verlust verrechnet werden könnten, werde 
abschließend im Bescheid über die gesonderte Feststellung der verrechenbaren Verluste nach § 15a Abs. 4 EStG 
entschieden.


5 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts (§ 21 Abs. 1 Satz 2 EStG i.V.m. § 15a EStG). Gemäß § 21 
Abs. 1 Satz 2 EStG sei § 15a EStG im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sinngemäß anzuwenden. 
In die Verlustverrechnung nach § 15a Abs. 2 EStG seien nur Überschüsse, die im Rahmen der Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung erzielt würden, einzubeziehen. Überschüsse aus Einkünften nach § 20 EStG oder § 23 
EStG seien hingegen nicht mit den verrechenbaren Verlusten aus Einkünften nach § 21 EStG zu verrechnen, denn 
weder in § 20 EStG (mit Ausnahme des § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG) noch in § 23 EStG fände sich eine entsprechende Norm, 
dass § 15a EStG sinngemäß anzuwenden sei. Die sinngemäße Anwendung des § 15a EStG habe der Gesetzgeber im 
Einkommensteuergesetz abschließend geregelt. Da es kein verfassungsrechtliches Gebot zur steuerlichen 
Gleichbehandlung von Gewinn- und Überschusseinkünften gebe, könne eine Verrechnung auch nicht aus dem Grund 
zugelassen werden, dass Beteiligte vermögensverwaltender Kommanditgesellschaften im Hinblick auf die Ausgleichs- 
und Abzugsfähigkeit der Verluste schlechter gestellt seien als gewerbliche Mitunternehmer.


6 Das FA beantragt,
das angefochtene Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


7 Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


8 Die Beigeladenen 1 bis 8 stellen keine Anträge.


Entscheidungsgründe


II.


9 Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung). Das FG hat 
zutreffend entschieden, dass die für die einzelnen Kommanditisten zum 31. Dezember 2006 gesondert festgestellten 
verrechenbaren Verluste mit den ihnen zuzurechnenden positiven Einkünften des Streitjahres aus Vermietung und 
Verpachtung und aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 EStG verrechnet werden können.


10 1. Nach § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG ist § 15a EStG sinngemäß anzuwenden. Danach darf der einem Kommanditisten 
zuzurechnende Anteil am Verlust der Kommanditgesellschaft --bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung am 
Werbungskostenüberschuss-- weder mit anderen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung noch mit Einkünften 
aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden, soweit ein negatives Kapitalkonto des Kommanditisten entsteht 
oder sich erhöht. Bei der Ermittlung des Kapitalkontos sind positive Überschüsse aus anderen Einkunftsarten zu 
berücksichtigen, wenn die Gesellschaft Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt.


11 a) Zum Zweck der sinngemäßen Anwendung des § 15a EStG führt der Bericht des Finanzausschusses in der 
Gesetzesbegründung aus (BTDrucks 8/4157, 5; vgl. auch BTDrucks 8/3648, 18 f.): "Für den Bereich Vermietung und 
Verpachtung sollen die für gewerbliche Kommanditgesellschaften geltenden Vorschriften sinngemäße Anwendung 
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finden, um sicherzustellen, dass Beteiligungen an vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaften steuerrechtlich 
so weit wie möglich Beteiligungen an gewerblichen Kommanditgesellschaften gleichgestellt werden."


12 b) Nach dem Normzweck des § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG i.V.m. § 15a EStG soll daher die Berechnung des Kapitalkontos 
einer Kommanditgesellschaft mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung so weit wie möglich der Berechnung 
des Kapitalkontos bei einer Kommanditgesellschaft mit Einkünften aus Gewerbebetrieb angeglichen werden. Dass 
Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften bei gewerblich tätigen Gesellschaften die Höhe des Kapitalkontos i.S. des 
§ 15a Abs. 1 Satz 1 EStG beeinflussen, ergibt sich unmittelbar aus § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG (vgl. Urteil des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 15. Oktober 1996 IX R 72/92, BFHE 181, 462, BStBl II 1997, 250).


13 Unterschiede zwischen einer gewerblich tätigen Kommanditgesellschaft und einer Kommanditgesellschaft mit 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ergeben sich deshalb, weil die Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung nicht durch Vermögensvergleich (§ 4 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 EStG), sondern durch 
Überschussrechnung zu ermitteln sind. Bei der sinngemäßen Anwendung des § 15a EStG im Rahmen des § 21 Abs. 1 
Satz 2 EStG kann daher nicht --wie bei gewerblich tätigen Kommanditgesellschaften-- das Kapitalkonto der 
Steuerbilanz maßgebend sein. Vielmehr ist das Kapitalkonto jedes Gesellschafters selbständig zu ermitteln, wobei 
von den von den einzelnen Gesellschaftern geleisteten Einlagen auszugehen ist. Diese Einlagen sind um spätere 
Einlagen sowie um die positiven Einkünfte der Vorjahre zu erhöhen und um die Entnahmen und negativen Einkünfte 
der Vorjahre zu vermindern (vgl. BFH-Urteil vom 8. September 1992 IX R 335/87, BFHE 169, 418, BStBl II 1993, 281, 
unter III.; BFH-Urteil in BFHE 181, 462, BStBl II 1997, 250, m.w.N.). Eine derartige Berechnung des Kapitalkontos des 
einzelnen Gesellschafters einer vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaft entspricht am ehesten dem Zweck 
des § 15a EStG: Nur solche Verlustanteile sollen die Steuerschuld sofort mindern, die zu einer gegenwärtigen 
Vermögenseinbuße oder -gefährdung durch Haftung führen (vgl. zum Zweck des § 15a EStG BFH-Urteil vom 14. Mai 
1991 VIII R 31/88, BFHE 164, 516, BStBl II 1992, 167).


14 Wird das Kapitalkonto auf diese Weise als Überschuss der Vermögenszuflüsse und -abflüsse des einzelnen 
Kommanditisten berechnet, so ist es nicht gerechtfertigt und auch praktisch nicht durchführbar, gewissermaßen für 
jede Einkunftsart --Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, sonstige Einkünfte-- 
ein gesondertes Kapitalkonto zu ermitteln. Das lässt sich schon deshalb nicht durchführen, weil jedenfalls die 
Einlagen und Entnahmen jede Einkunftsart betreffen (vgl. BFH-Urteil in BFHE 181, 462, BStBl II 1997, 250).


15 c) Nach § 15a Abs. 2 EStG mindern die verrechenbaren Verluste "die Gewinne, die dem Kommanditisten in späteren 
Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind". Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 
EStG i.V.m. § 15a Abs. 2 EStG sind die verrechenbaren Verluste daher mit Überschüssen "aus seiner Beteiligung an 
der Kommanditgesellschaft", die später erzielt werden, zu verrechnen (vgl. auch BTDrucks 8/3648, 18 f.). Da § 15a 
Abs. 2 EStG unabhängig von der Einkunftsart formuliert ist und die Verrechenbarkeit mit künftigen Überschüssen 
allein an die gesellschaftsrechtliche Beteiligung knüpft (Jakob, Betriebs-Berater --BB-- 1987, 1469, 1473), sind alle 
Überschüsse verrechnungsfähig, die mit der Beteiligung in Zusammenhang stehen. Dies umfasst auch 
Veräußerungsgewinne der Kommanditgesellschaft (vgl. Blümich/ Heuermann, § 15a EStG Rz 75).


16 Diese Auslegung wird durch die Entstehungsgeschichte des § 15a Abs. 2 EStG bestätigt. Auch die Begründung zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zu § 15a EStG stellt maßgebend auf das Merkmal der gesellschaftsrechtlichen 
Beteiligung ab (gl.A. Jakob, BB 1987, 1469, 1473). Darin heißt es (BTDrucks 8/3648, 17): "Nach Absatz 2 kann der 
Anteil am Verlust der Kommanditgesellschaft, den der Kommanditist nach Absatz 1 im Entstehungsjahr nicht mit 
positiven Einkünften ausgleichen oder abziehen konnte, mit Gewinnen verrechnet werden, die der Kommanditist in 
späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung erzielt."
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17 d) Somit ergibt sich aus dem dargestellten Normzweck des § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG i.V.m. § 15a EStG, der zitierten 
Gesetzesbegründung zu § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG und dem Gesetzeswortlaut des § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG i.V.m. § 15a 
Abs. 2 EStG, dass --entgegen der Auffassung des FA-- auch bei einer Kommanditgesellschaft, die Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung erzielt, Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften bei der Berechnung des 
Ausgleichsvolumens einzubeziehen sind (vgl. BFH-Urteil in BFHE 181, 462, BStBl II 1997, 250 zu Einkünften aus 
Kapitalvermögen; wie hier Wüllenkemper, EFG 2014, 186; Jakob, BB 1987, 1469, 1473; Stuhrmann, BB 1980, 1680, 
1680 f. "sonstige Einkünfte"; ders., Deutsche Steuer-Zeitung 1981, 419, 420; a.A. Drüen, in: 
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 21 Rz B 261).


18 2. Nach diesen Maßstäben hat das FG zu Recht die Verrechnung der gesondert festgestellten verrechenbaren 
Verluste der Kommanditisten mit den ihnen zuzurechnenden positiven Einkünften aus dem privaten 
Veräußerungsgeschäft als zulässig angesehen.


19 Ohne Erfolg bleibt der Einwand des FA, Überschüsse aus Einkünften aus Kapitalvermögen oder aus privaten 
Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 EStG seien nicht mit den verrechenbaren Verlusten aus Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung zu verrechnen. Denn die in § 21 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 15a Abs. 2 EStG enthaltene 
Verrechnung der nicht ausgeglichenen oder abgezogenen Verluste mit den Überschüssen, die dem Kommanditisten 
in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind, erfolgt 
unabhängig von der Einkunftsart der Überschüsse. Maßgebend ist allein, dass es sich --wie im Streitfall-- um dem 
Kommanditisten aus seiner Beteiligung an der Kommanditgesellschaft zuzurechnende Einkünfte handeln muss.
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